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1849.

Deutſchland.
Berlin, d. 8. Mai. Von allen Seiten gehen Nachrich

ten ein, daß die Einberufung der Landwehr ohne alle Störung
vor ſich geht, daß namentlich die Landbewohner, welche gerade
jetzt hierin eine weſentliche Störung in ihren Geſchäften erlei-

Das Gefuühl, daß
das Vaterland nur durch die Waffen aus der Gefahr des dro-
henden Umſturzes der von einer Alles negirenden Partei, die
zur Republik hin drangt, gerettet werden kann, ſcheint allge-

Bei Einkleidung der Berliner Landwehr in
Spandau iſt geſtern nicht der kleinſte Exzeß vorgekommen und
das ganze Geſchaft iſt mit einer Ruhe und Ordnung vollbracht
worden, wie dies ſelbſt im tiefſten Frieden bei der Einziehung
zu den Uebungen noch niemals der Fall geweſen iſt. Die An-
meldung von Freiwilligen iſt zahlreich und u mit jedem

D. R.)
Unter den Diplomaten geht die Sage, Hannover werde,

in der Naähe geſehen, mehr nach Frankfurt und Deutſchland
neigend erkannt, als man darauf gefaßt war. Wir erfahren
das aus indirecter, aber untrüglicher Quelle. Eine Verſtan-
digung iſt moglich, aber ſchwer. Bis jetzt hat man ſich nicht
verſtanden das liegt zu Tage. (Hannov. 3.)

Berlin, d. 9. Mai. Se. Majeſtät der Köönig haben
heute Mittag im Schloſſe zu Charlottenburg den außerordent-
lichen Geſandten und bevollmachtigten Miniſter der franzoöſiſchen
Republik, de Lurde, in einer Privat-Audienz zu empfangen
geruht und aus ſeinen Händen das Schreiben des Praſidenten
der franzöſiſchen Republik entgegengenommen wodurch er in
r gen Eigenſchaft beim hieſigen Hofe beglaubigt wor-
en iſt.

Am heutigen Tage geruhten Se. Majeſtät der Koönig auch
den bisherigen Königlich ſardiniſchen außerordentlichen Geſandten
und bevollmachtigten Miniſter am hieſigen Hofe, Grafen Roſſi,
in einer Privat Audienz im Schloſſe zu Charlottenburg zu em
pfangen und nahmen aus den Handen deſſelben ein Schreiben
Sr. Majeſtät des jetzt regierenden Königs von Sardinien ent-
gegen, wodurch er in der gedachten Eigenſchaft bei dem hieſigen
Hofe von Neuem beglaubigt worden iſt.

Berlin, d. 10. Mai. Se. Maj. der König haben geruht:
Dem Foörſter Schönrock zu Nonnenheide in der Oberförſterei

Magdeburger-Forth. im Regierungs Bezirk Magdeburg das
Allgemeine Ehrenzeichen zu verleihen.

Breslau, d. 8. Mai. Wenn man die Zahl der Theil-
nehmer am geſtrigen Straßenkampfe beurtheilt, ſo braucht die
ſelbe nur eine ſehr geringe geweſen zu ſein: wenn an jedem der
funf bis ſechs gefährlichſten Orte eine Anzahl von 50 bis 100
thätig war, ſo iſt das, was von ihnen geleiſtet worden, voll
ſtändig erklärbar, eben ſo naturlich aber iſt, daß ihnen gegen
über die Truppen, welche immer ſicher getroffen wurden ohne
ihrerſeits zielen zu können, in der ſchlimmſten Lage waren. Die
Erbitterung derſelben ſcheint denn auch zuletzt aufs Hochſte ge
ſtiegen zu ſein, und ſie ſollen an manchen Orten ſchonungslos
dreingeſchlagen haben, wie ſehr auch von den Führern Scho
nung anbefohlen und beobachtet wurde. Um Mitternacht erſt
hörten die zuletzt ganz vereinzelten Schuſſe auf; die Truppen
durchzogen aber die ganze Nacht hindurch die Stadt, ein Ge
ſchäft, welches ihnen durch Regen und Sturm ſehr erſchwert
wurde. Noch während der Nacht wurde nun die Ordre,
betreffend den Belagerungszuſtand, gedruckt und heute
früh verkuündigt. Trotz derſelben, welche alle Haufen von mehr
als 20 Perſonen bei Tage und von mehr als 10 bei Nacht un
terſagt, wimmeln einzelne Straßen von Menſchen, welche von
ſtarken Militar-Patrouillen durchſchnitten werden. Man füuürch-
tet, das trotz aller Vorſicht der Behörden doch auch heute
Abend die geſtrigen Scenen ſich wiederholen. Ueber die Zahl
der Todten etwas Beſtimmtes anzugeben, ware vorzeitig: die
Gerüchte darüber ſind zu verſchieden, jedenfalls iſt dieſelbe auf
Seiten der Truppen bedeutender, als auf Seiten des Volks.

N. S. Jch erfahre, daß noch heute die Waffen der Bür-
gerwehr eingefordert werden ſollen. Es iſt noch ein Bataillon
Jnfanterie und eine Schwadron Huſaren eingezogen: wenn je-
doch heute neue Unruhen ausbrechen, ſo wird ſich das Militär
bei Nacht auf Beſetzung der Hauptpunkte beſchränken, dagegen
ſich auf die Nebenſtraßen und auf Barrikadenkampf nicht ein
laſſen.

Breslau, d. 8. Mai. Seit der vergangenen Nacht iſt
bis dieſen Augenblick die Ruhe nicht weſentlich geſtort worden,
einige Leichen getodteter Aufruhrer ſind heute Morgen mit Rache-
geſchrei durch die Straßen getragen worden. Die Plakate über
den ausgeſprochenen Belagerungszuſtand ſind an allen Ecken
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der Stadt angeſchlagen, und die Abgabe der Waffen der Bür-
gerwehr angeordnet. Der Verluſt der Truppen an Todten und
Verwundeten betragt, wie man hoört, einen todten Offizier
(Lieutenant von Necker vom 11. Jnfanterie-Regiment) und zwei
ſchwer Verwundete Lieutenant von Köppel vom 22. und Lieu-
tenant Pohl vom 23. Jnfanterie-Regiment), an Unteroffizieren
und Gemeinen 4 Todte und 13 Verwundete, darunter 11 ziem-
lich ſchwer. Der Verluſt der Aufrührer iſt bisher unbekannt.

(O. R.)
Breslau, d. 8. Mai. Die heutigen Zeitungen bringen

die Verkuündung des über Breslau verhaängten Belagerungs-
zuſtandes in folgender Bekanntmachung:

Die bedauerlichen Vorfälle welche am 6. und 7. Mai in der hieſi-
gen Stadt ſtattgefunden und nicht nur die Ruhe und Ordnung ernſtlich
geſtört, ſondern ſich auch durch thätlichen Widerſtand und Angriff gegen
die bewaffnete Macht, durch den Bau von Barricaden und. das Schießen
von dieſen und aus den Häuſern auf die Truppen bethätigt und is zum
Aufruhr geſteigert haben, legen uns die gebieteriſche Pflicht auf: die Stadt
Breslau mit einem Umkreiſe von zwei Meilen auf Grund des H. 110 der
Verfaſſungsurkunde vom 5. Dec. v. J. hiermit in Belagerungszu-
ſtand zu erklären. Die weiter zu treffenden Anordnungen werden
von dem mit der Ausführung des beauftragten Oberſt und Brigadecom-
mandeur Grafen v. Monts, der die zur Ausführung dieſer Erklärung
beorderte Truppenmacht commandirt ausgehen. Als Civilcommiſſarius iſt
dem Oberſten Grafen v. Monts der interimiſtiſche Polizeipräſident Regie-
rungsrath v. Kehler beigeordnet. Breslau, d. 7. Mai 1849. Der com-
mandirende General des 6. Armeecorps. Jn Vertretung v. Lindheim,
Generallieutenant, Generaladjutant und Diviſionscommandeur. Der Ober-
präſident der Provinz Schleſien. Jn Vertretung v. Schleinitz.

Eine weitere Bekanntmachung vom 8. Mai lautet:
Jn Folge der Verfügung des königl. Generalcommandos des 6. Ar-

meecorps und des Oberpräſidiums der Provinz Schleſien vom 7. d. M.,
wodurch die Stadt Breslau und ihr zweimeiliger Umkreis in Belagerungs-
zuſtand erklärt ſind, ſowie im Verfolg des mir durch das königl. General
commando 6. Armeecorps übertragenen Oberbefehls über die in dem ge
dachten Rayon dislocirten Truppen, beſtimme ich hiermit was folgt: Jn
dem vorgedachten Rayon ſind 1) alle Clubs und Vereine zu politiſchen
Zwecken geſchloſſen 2) bei Tage darf keine Verſammlung von mehr als
20 Perſonen, bei Nacht keine von mehr als 10 Perſonen auf Straßen
und öffentlichen Plätzen ſtattfinden 3) alle Wirthshäuſer ſind um 10 Uhr gend gekommen.
Abends zu ſchließen 4) Placate, Zeitungen und andere Schriften dürfen
nur dann gedruckt, öffentlich verkauft oder durch Anſchlag verbreitet wer
den, nachdem die Erlaubniß dazu von dem zum Civilcommiſſar ernannten
interimiſtiſchen Polizeipräſidenten Regierungsrath v. Kehler ertheilt iſt
5) alle Fremde, welche ſich über den Zweck ihres Aufenthalts in dem in
Belagerungszuſtand erklärten Bezirk nicht ausweiſen können, haben bei
Vermeidung der Ausweiſung binnen 24 Stunden den Bereich zu verlaſſen
6) Fremden, welche bewaffnet ankommen, werden die Waffen durch die
danach angewieſenen Truppen abgenommen 7) während des Belagerungs-
zuſtandes dürfen Civilperſonen nur dann Waffen tragen, wenn es ihnen
von mir oder dem Hrn. Civilcommiſſar ausdrücklich geſtattet worden iſt,
und ſie eine Legitimationskarte vorzuweiſen im Stande ſind. Wer ſich
außerdem mit Waffen betreffen läßt, wird fofort entwaffnet. Die Waffen
der ſuspendirten Bürgerwehr werden abgenommen; 8) Alle, welche in
dem in Belagerungszuſtand geſetzten Bezirk durch eine verrätheriſche Hand
lung der von mir befehligten Truppen Gefahr oder Nachtheil bereiten,
werden auf Grund der Vorſchrift H. 18 Thl. II. des Militairſtrafgeſetz
buches vom 3. April 1845 ſofort vor ein hier niederzuſetzendes Militairge-
richt geſtellt; 9) die geſetzlich beſtehenden Behörden verbleiben in ihren
Funktionen und werden bei Ausführung der von ihnen auszuführenden
Maßregeln inſofern ſie den vorſtehenden Beſtimmungen entſprechen auf
das Kräftigſte unterſtützt werden 10) der Betrieb der bürgerlichen Ge
ſchäfte, der königlichen und Privatarbeiten, des Handels und der Ge-
werbe, wird durch die Erklärung des Belagerungszuſtandes weiter nicht
beſchränkt. Breslau, d. 8. Mai 1849. Das königliche Gouverne-
ment. Jn Vertretung: G. v. Monts, Oberſt u. Brigadecommandeur.

Poſen, d. 4. Mai. Jn Folge einer am geſtrigen Tage
eingegangenen Ordre werden im Großherzogthume Poſen außer
dem GardeLandwehrBataillon noch vier Bataillons des 14.,
18. und 19 Landwehr- Regiments (Gneſen, Samter, Liſſa,
Karge) binnen kürzeſter Friſt zuſammengezogen. Dem Verneh
men nach würden das Garde-Landwehr-Bataillon nach Torgau
und die 4 Bataillons, unter dem Kommando des General
Major v. Brand, eines der poln. Sprache mächtigen Offi

ziers, an die öſterreichiſche Graänze abgehen. Glaubwürdige Per-
ſonen erzählen daß gleichzeitig die Landwehr der Provinz Oſt-
und Weſtpreußen mobil gemacht und in nächſter Zeit die Be-
ſatzung unſerer Provinz bilden wird. Auch ſpricht man davon,
daß ein 20,000 Mann ſtarkes Obſervations-Korps in den ſuüd-
öſtlichen Kreiſen des Großherzogthums, d. h. in dem ſogenann-
ten zu reorganiſirenden Antheile, aufgeſtellt werden ſoll. Den
Maßregeln unſeres kommandirenden Generals und unſeres
Feſtungs-Kommandanten, welche militairiſche Strenge mit Hu-
manität zu vereinigen wiſſen und beiderſeits die Volksliebe
gewonnen haben, iſt es gelungen, den Soldaten Exzeſſen ſeit
zwei Tagen Einhalt zu thun. Bei uns herrſcht gegenwartig
völlige Ruhe.

Poſen, d. 7. Mai. Unſere polniſche Bevölkerung ſchwimmt
heute in einem Meer von Jubel, denn ſie will Nachrichten von
Siegen der Magyaren haben ſowie daß die Ruſſen ihre ſchon
bis Krakau vorgerückten Hülfstruppen plotzlich zurückberufen hät-
ten, weil eine Militairrevolution in Podolien ausgebrochen ſei.
Wir geben dieſe Nachricht, ohne ſie im mindeſten verburgen zu
können. Seit geſtern Mittag iſt auch die hieſige Einwohner
ſchaft in einer ungewöhnlichen Bewegung. Von der deutſchen
Verbruderung war mittels eines Placats die Auffoderung zu einer
allgemeinen Volksverſammlung auf geſtern Nachmittag ergangen,
um die Anerkennung der deutſchen Reichsverfaſſung, wie ſie
Frankfurt gegeben, zu beſchließen. Da jedoch der Belagerungs-
zuſtand unſerer Stadt noch nicht aufgehoben iſt, ſo wurde dieſe
Volksverſammlung um 1 Uhr Mittags von der Militairbehoörde
verboten ein Bataillion Jnfanterie wurde auf dem Kanonen-
platz aufgeſtellt, die Straße, in welcher die Volksverſammlung
ſtattfinden ſollte, ward von allen Seiten militairiſch abgeſperrt
und zahlreiche Patrouillen durchzogen die Stadt nach allen Sei-
ten hin. Eine ungeheure Menſchenmenge wogte auf den Straßen
und Plätzen der Stadt umher, doch hatte die meiſten wol nur
die Neugierde herausgelockt, denn zu Ruheſtörungen iſt es nir-

(D. A. Ztg.)
Poſen, d. 8. Mai. Die heutige „Poſener Zei-

tun g“ enthält nachſtehende Bekanntmachungen
1) Jn der Bekanntmachung vom 3. April d. J., mittelſt deren die

Feſtung Poſen als im Belagerungszuſtande befindlich erklärt worden, hatte
ſich das General Kommando die näheren Beſtimmungen für den Fall vor-
behalten, wenn die Umſtände es nöthig machen ſollten, von den dem
Kommandanten in dem Publikandum vom 30. September 1809 einge-
räumten Befugniſſen in größerer Ausdehnung Gebrauch zu machen. Die
verſchiedenen Kundgebungen der Preſſe in den Tagesblättern der letzten
Tage über die Ereigniſſe der letzten Zeit, insbeſondere über die Beſchlüſſe
der in Frankfurt a. M. tagenden National- Verſammlung veranlaſſen mich
nun, in Anwendung des Artikels 110. der Verfaſſungs- Urkunde vom s.
December 1848, bis auf Weiteres zu beſtimmen, wie folgt: 1) Die Be-
ſtimmung des Artikels 24. der gedachten Verfaſſungs Urkunde wird hier-
durch außer Kraft geſetzt. 2) Sämmtliche hier in Poſen erſcheinenden Zei-
tungen, ſie haben Namen, und verfolgen eine Tendenz, wie ſie wollen,
ſo wie Plakate jeder Art, dürfen bei Vermeidung ſofortiger Konfiskation
und Schluß der Druckereien nicht eher ausgegeben, verſendet, verkauft,
oder durch Anſchlag verbreitet werden als bis das hieſige Polizei Direk-
torium die Erlaubniß hierzu ertheilt hat. Poſen, d. 6. Mai 1849. Der

interim. kommandirende General v. Brünneck.
2) Durch Maueranſchläge und die Zeitungen hatten die Vertrauens-

Männer der deutſchen Verbrüderung auf geſtern Nachmittag eine Volks-
verſammlung berufen, um, wie ſie in der Bekanntmachung ſagen, auch hier

durch eine feierliche Erklärung die von der in Frankfurt a. M. tagenden
National Verſammlung entworfene Verfaſſung als rechtsgültig anzuerken-
nen. So lange Seitens der Regierung Seiner Majeſtät des Königs ein
Anerkenntniß dieſer Verfaſſung nicht erfolgt iſt, müſſen wir in der Be
rufung einer Volksverſammlung zu dem gedachten Zwecke eine gegen die
Regierung gerichtete Demonſtration erblicken, welche bei der gegenwärtig
herrſchenden allgemeinen Aufregung der Gemüther zu den bedenklichſten
Folgen führen könnte. Mit Rückſicht hierauf und auf die den gleichen
Zweck verfolgenden Beſchlüſſe des demokratiſch- konſtitutionellen Vereins ha
ben wir zwar bereits geſtern die Abhaltung der berufenen Volkeverſamm-
lung verhindert, finden uns aber aus den angegebenen Gründen in Anwen-
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dung des Artikels 110. der Verfaſſungs Urkunde vom 5. December 1848
und unter Berückſichtigung der Bekanntmachung vom 3. April v. J., wo
durch die Feſtung und Stadt Poſen in den Belagerungs-Zuſtand erklärt und
die Verſchärfung der damals getroffenen Maßregeln je nach den Umſtänden
vorbehaiten worden iſt zugleich bis auf Weiteres zu folgenden Beſtimmun-

en veranlaßt: 1) Die Beſtimmung des Artikels 27. der gedachten Ver-
aſſungs Urkunde wird hiermit außer Kraft geſetzt. 2) Die Abhaltung
aller und jeder Volksverſammlung ſo wie die Verſammlung aller und je
der politiſchen Vereine find von heute ab in der Stadt und Feſtung Poſen
und deren Rayons verboten und werden ſolche unter keinen Umſtänden fer-
nerhin geſtattet werden. Poſen, den 7. Mai 1849. Der interim. komman
dirende General v. Brünneck. Der General Lieutenant und 1ſter Kom
mandant v. Steinäcker.

Königsberg, d. 4. Mai. Der nächſte Zweck der heuti-
gen StadtverordnetenVerſammlung war die Vervollſtaändigung
des Beſchluſſes über den am 1. d. M. auf Berufung einer
Volksverſammlung geſtellten Antrag. Der Magiſtrat hat dieſe
Angelegenheit in ſeinem Kollegio nochmals berathen, ſich aber
nicht zur Berufung einer Volksverſammlung (ſelbſt nicht in
Gemeinſchaft mit den Stadtvervrdneten) entſchließen können.
Indem er bemerkt, daß, abgeſehen von der Schwierigkeit, mit
einer aus mehreren tauſend Perſonen aller Stande und Par-
teien beſtehenden Verſammlung zu verhandeln, durch einen ſol-
chen Zuſammenfluß von Menſchen für unſere Stadt erhebliche
Nachtheile entſtehen kounnten, hebt er als ganz beſonderes Mo
tiv hervor: wenn er überhaupt in dieſer Angelegenheit auftrete,
geſchehe ſolches eben im Namen der ganzen Einwohnerſchaft, er
könne alſo nicht außerdem mit einer beſonderen Fraktion derſel-
ben ſich verbinden. Die Verſammlung geht alſo hierüber
hinweg und nimmt eine Adreſſe in der deutſchen Frage an,
welche Sr. Majeſtät überreicht werden ſoll.

Köln, d. 8. Mai, Mittags. Die Einladung zu der heu-
tigen Verſammlung rheiniſcher Gemeinde -Verordneten hatte,
wie bei der bedrohlichen Lage vorauszuſehen war, allenthalben
in der Provinz den beſten Anklang gefunden. Ueber 500 Ge-
meinde -Verordnete ſind heute hier anweſend, von denen der
großte Theil bereits geſtern Abends hier eingetroffen und zu
einer Vor- Verſammlung in Deutz vereinigt war. Schon eine
Weile vor dem Beginne und wahrend der ganzen Berathung
war in der Nähe des Sitzungs- Lokales eine ungewoöhnliche Be-
wegung zu bemerken: viele Hunderte von Perſonen hatten ſich
auf dem Auguſtiner- Platze eingefunden, doch war auf den er-
ſten Anblick zu gewahren,
ſtorung zu befürchten ſei.

daß auch nicht die mindeſte Ruhe-
Alles ſah mit geſpannter Erwartung,

aber auch mit der gemeſſenſten Ruhe den Beſchlüſſen entgegen,
welche eine fur unſere Provinz ſo gewichtige Verſammlung faſ-
ſen würde.

Dies iſt eben erfolgt.

Bearbeitung einer Vorlage, entſprechend dem Sinne der Ver
ſammlung, wie er ſich bis dahin geäußert, zu überweiſen und
zu dieſem Zwecke die Sitzung auf eine Stunde auszuſetzen.

(K. 3.)
Der Magdeburger Zeitung iſt folgende vom Ausſchuß ent

worfene Vorlage zugekommen:
Da die Preußiſche Regierung die zweite Kammer, nachdem dieſelbe

ſich für die unbedingte Annahme der Deutſchen Verfaſſung vom 28. März
d. J. ausgeſprochen hatte, aufgelöſt, und dadurch das Volk ſeiner Ver
tretung und Stimme in dem gegenwärtigen entſcheidenden Augenblicke be
raubt hat, find die unterzeichneten Verordneten der Städte und Gemein
den der Rheinprovinz zuſammengetreten, um zu berathen, was dem Va
terlande noth thue.

Die Verſammlung hat unter dem Vorſitze der Stadtverordneten Zell
von Trier und Werner von Coblenz und in Aſſiſtenz der Protokollführer,
der Stadtverordneten Boecker von Köln und Bloem I. von Düſſeldorf

beſchloſſen, wie folgt:
1). ſie erklärt, daß ſie die Verfaſſung des Deutſchen Reiches wie

ſolche am 28. März d. J. von der Reichsverſammlung verkündet worden,
als endgültiges Geſetz anerkennt und bei dem von der Preußiſchen Regie
rung erhobenen Conflicte auf der Seite der Deutſchen Reichsverſammlung
ſteht.

2) Die Verſammlung fordert das geſammte Volk der Rheinlande,
und namentlich alle waffenfähigen Männer, auf, durch Collectiv-Erklä-
rungen in kleineren und größeren Kreiſen ſeine Verpflichtung und ſeinen
unverbrüchlichen Willen an der Deutſchen Reichsverfaſſung feſtzuhalten
Hrechen Anordnungen der Reichsverſammlung Folge zu leiſten auszu
prechen.

3) Die Verſammlung fordert die Deutſche Reichsverſammlung auf,
nunmehr ſchleunigſt kräftigere Anordnungen zu treffen, um den Wider
ſtande des Volkes in den einzelnen Deutſchen Staaten und namentlich
auch in der Rheinprovinz jene Einheit und Stärke zu geben, die allein
im Stande iſt, die wohlorganiſirte Gegenrevolution zu Schanden zu machen.

4) Sie fordert die Reichsgewalt auf die Reichstruppen baldmöglichſt
auf die Verfaſſung zu beeidigen und eine Zuſammenziehung derſelben an
zuordnen.

5) Die Unterzeichneten verpflichten ſich, der Reichsverfaſſung durch
alle ihnen zu Gebote ſtehenden Mittel in dem Bereiche ihrer Gemeinden
Geltung zu verſchaffen.

6) Die Verſammlung erachtet die Entlaſſung des Miniſteriums Braun
denburg Manteuffel, und die Einberufung der Kammern ohne Abände-
rung des beſtehenden Wahlmodus für unbedingt nothwendig.

7) Sie erblickt insbeſondere in der jüngſt erfolgten theilweiſen Ein
berufung der Landwehr eine unnöthige, den inneren Frieden in hohem
Grade gefährdende Maßregel und erwartet deren ſofortige Zurücknahme.

8) Die Unterzeichneten ſprechen ſchließlich ihre Ueberzeugung dahin
aus daß bei Nichtbeachtung des Jnhaltes dieſer Erklärung dem Vater-
lande die größten Gefahren drohen durch die ſelbſt der Beſtand Preußens
in ſeiner gegenwärtigen Zuſammenſetzung gefährdet werden kann.

Beſchloſſen am 8. Mai 1849 zu Köln.
(Folgen die Unterſchriften.)

Bingen, d. 3. Mai. Die geſtern im Gaſthauſe zum
„Engliſchen Hofe“ abgehaltene Bürger Verſammlung hat be-

Um 9 Uhr traten die Abgeordneten zur Bera- ſchloſſen: 1) die Bürger Bingens geben die Erklärung ab, daß
thung zuſammen. Jm Namen der einladenden Gemeinde Ver ſie mit Gut und Blut für die Reichs Verfaſſung einſtehen und
ordneten von Köln eröffnete Hr. Compes die Sitzung mit dazu nach Kräften mitwirken wollen, derſelben Geltung zu ver-
einigen Worten und theilte den Vorſchlag einer Erklärung mit.
Nachdem man alsdann ſich längere Zeit mit verſchiedenen Form-
fragen beſchäftigt, wurden durch allgemeinen Zuruf die Abge-
ordneten zur deutſchen National Verſammlung, die Gemeinde-
räthe Herren Zell von Trier zum erſten, und Werner von
Koblenz zum zweiten Vorſitzenden gewahlt. Die Herren Bocker
von Koln und Bloem I. von Duſſeldorf wurden zu Schrift- Mitte,
führern beſtimmt.
lungen erklärte auf den Antrag eines Mitzliedes die Verſamm-
lung faſt einmüthig daß ſie das von der königlichen Regierung
zu Köln erlaſſene Verbot als dem in der preußiſchen Verfaſ-
ſung zugeſicherten freien Verſammlungs Rechte widerſprechend
erachte, und gab dem Beſchluſſe des kolner Gemeinderathes vom
2. Mai in Bezug auf jenes Verbot ihre vollſte Zuſtimmung.
Von vielen Seiten erfolgten nun Anträge der verſchiedenſten
Art, und wurde zuletzt beſchloſſen, dieſelben einem aus der
Mitte der Gemeinde -Verordneten zu wahlendem Ausſchuſſe zur

ſchaffen. 2) Saämmtliche Bewohner Bingens beſteuern ſich nach
ihren Vermögens Verhältniſſen, um die noöthigen Mittel zur
Anſchaffung von Waffen zu erhalten. Der patriotiſche Eifer
der Vermogenden wird zugleich zu freiwilligen Opfergaben auf
dem Altar des Vaterlandes zu dieſem Zwecke aufgefordert.
3) Die Verſammlung ernennt einen Volksausſchuß aus ihrer

wilcher die nöthigen Waffen anſchafft, die dafür erfor-
Gleich im Beginne der eigentlichen Verhand derlichen Beiträge erhebt. 4) Das ganze Land ſoll durch eine

Proklamation von obigen Beſchluüſſen der Bürger Bingens in
Kenntniß geſetzt und aufgefordert werden, in ahnlicher Weiſe
die allgemeine Volksbewaffnung unverzuglich durchzuführen.
5) Die Staats Regierung ſoll durch die Ortsbehoörde und den

Volksausſchuß aufgefordert werden, jeden Vertrag in Bezug
auf die Einquartierung von Truppen anderer Staaten, inſofern
dieſe nicht im Reichsdienſte ſtehen, fur die hieſige Stadt ſofort
aufzuheben. 6) Der National- Verſammlung ſoll Kenntniß ge
geben werden von den Beſchlüſſen der Verſammlung.
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Leipzig, d. 9. Mai. Heute Nachmittag wurde das feier
liche Begrabniß der vorgeſtern gefallenen Kommunalgardiſten,
Schneidermeiſter Müller von der elften Kompagnie und Konſul
Gontard von der ſiebenten Kompagnie, begangen. Der Erſtere
war, wie wir hören, unverheirathet, der Letztere hinterläßt Fa
milie. Die betreffenden Bataillone geleiteten ihre Kameraden
unter Trauermuſik zu Grabe; die Trauerreden hielten Vice-
Bürgermeiſter Koch, Stadtverordneten Vorſteher Werner und
Paſtor Dr. Harleß. Der Großh. ſachſenweimariſche Mini-
ſter Hr. v. Watzdorf iſt als Reichskommiſſar fur das Königreich
Sachſen hier eingetroffen. Auch iſt beim Rathe ein Schreiben
des Reichsminiſters v. Gagern angelangt, welches das baldige
Eintreffen des Hen. Briegleb, Mitglieds der Nationalverſamm-
lung, ankündigt. Wir erfreuen uns wieder der vollkommen-
ſten Ruhe, die wir vor Allem der angeſtrengten Thätigkeit der
ſtädtiſchen Behörden und der Kommunalgarde, im Verein mit

der bereitwilligen Mitwirkung des uübrigen Theiles der Burger-
ſchaft, verdanken.

Die Leipziger Zeitung enthält eine Verordnung, das Ver-
fahren bei Störungen der offentlichen Ruhe und Sicherheit be
treffend vom 7. Mai, und folgende Anſprache an das Volk:

Sachſen! Der Kampf, der noch immer in den Straßen der Haupt
ſtadt wüthet, iſt ein Kampf der Monarchie mit der Republik, der geſetz
lichen Freiheit mit der Anarchie! Laſſet Euch nicht täuſchen Mitbürger, da
durch, daß die Empörer unter der Fahne der Reichsverfaſſung kämpfen.
Dieſelben Männer die bis vor Kurzem einen integrirenden Theil dieſer
Verfaſſung das erbliche Kaiſerthum, nicht nur bekämpften, nein! mit al-
len Waffen des Spottes und des Hohnes herabzogen, dieſelben Männer
können nicht heute das Panier der blutigſten Empörung für dieſe Verfaſ
ſung, für dieſes Kaiſerthum erheben Jhr ſeid begeiſtert für die Jdee der

Einheit unſeres großen Vaterlandes, Eure Herzen ſchlagen warm für die
deutſche Ehre, Freiheit und Größe! Aber Jhr wollt dieſe Güter in Wahr-
heit, und Jhr wißt, daß ſie nicht erobert werden im Kampfe der wildeſten
Leidenſchaft, Jhr wißt, daß ſie nur von Beſtand ſein können, wenn ſie
erlangt werden durch das freie Einverſtändniß der deutſchen Fürſten und
Völker. Se. Majeſtät theilt Eure Liebe für unſer großes Vaterland, Eure
Hingebung für deutſche Ehre, Größe und Freiheit. Wenn der König in
Seinem Gewiſſen Sich für verpflichtet erachtet hat, der Reichsverfaſſung,
wie ſie nun als Ganzes vorliegt für jetzt noch Seine Genehmigung zu ver-
weigern, ſo hat Er einen Schritt gethan, zu welchem Er nach der beſte
henden ſächſiſchen Verfaſſung unzweifelhaft berechtigt war, der nothwendig
wurde nachdem Preußen die Verfaſſung, wie ſie aus den Berathungen der
Nationalverſammlung hervorgegangen war, nicht anerkannt hatte alſo
feſtſtand daß dieſe Verfaſſung in Deutſchland nicht ins Leben treten
konnte. Se. Majeſtät der König und die Männer, die heute Seine Re
gierung bilden werden darum nicht aufhören in ihren Bemühungen für
die Einheit, Freiheit und Größe des deutſchen Volkes, ſie gehen mit Euch
zu demſelben Ziele, der feſten Begründung einer deutſchen Verfaſſung
Wir werden ſie nur erreichen, wenn wir den Weg des unerſchütterlichen
unbeugſamen Rechtes nicht verlaſſen. Jhr Alle, Mitbürger, die Jhr in
einer deutſchen Verfaſſung etwas Anderes ſehet als einen Waffenſtillſtand
der Parteien, den jede nur ſo lange anerkennt, bis ſie Kräfte geſammelt
hat, ihn zu brechen, Jhr Alle, die Jhr nicht Herrſchaft einer Partei,
ſondern gleiche Freiheit Aller wollt, ſchaaret Euch muthig um Euren Kö-
nig, den Jhr ſeit 18 Jahren aus Seinem Wirken, deſſen Liebe zu Euch
Jhr kennt, ſchaaret Euch um die Männer, die Seinen Rath bilden ver
laßt Euch auf ſie ſie werden feſthalten, unerſchütterlich feſthalten an dem
heiligen Eide, den ſie dem Könige, den ſie der Verfaſſung geſchworen
haben. Dresden, den 8. Mai 1849. Miniſterium des Jnnern. Ri-
chard v. Frieſen.

Dresden-Neuſtadt, d. 8. Mai. (Nachmittags 4/
Uhr.) Außer dem Obercommandanten Heinze ſollen noch mehrere
Leiter des Aufſtandes (die Leipziger Zeitung meldet die Ge-
fangennehmung des berüchtigten Fürth) und ſelbſt ein Mit-

glied der ſog. proviſoriſchen Regierung gefangen worden ſein.
Das Gerücht daß Heinze bereits ſtandrechtlich verurtheilt und
erſchoſſen worden, iſt ſehr verbreitet, indeß nicht beglaubigt.
Wahrſcheinlich wird morgen der vollſtändige Belagerungszu-
ſtand erklärt werden der General v. Schirnding ſoll mit der
Ausführung deſſelben beauftragt worden ſein. Der Aufſtand
iſt noch nicht beſiegt, in dieſem Augenblicke raſſeln zwei Ge-

ſchütze reitender Artillerie die Meißner Gaſſe hinab nach der
Gegend des LeipzigDresdner Bahnhofs. Dieſen Mittag wur
den in Stadt Leipzig zwei Polen verhaftet, die dieſen Nach
mittag mehre Mal im Verhoöre geweſen ſind.

Den 9. Mai (Früh 5 Uhr.) Das Feuern hat ſeit einer
Stunde in Altſtadt wieder begonnen. Dresden iſt in einem
Umkreiſe von zwei Stunden militairiſch umſchloſſen. Erfolgt
bis heute Nachmittag 2 Uhr keine Unterwerfung, ſo ſoll das
ſchwere Geſchutz gebraucht werden.

Dresden, d. 8. Mai. Der Kommandant der Kommu-
nalgarde, Obriſt- Lieutenant Heinze, iſt vergangene Nacht, als er
aus der Stadt fliehen wollte, in einer engen Straße von Sol-
daten ergriffen und ſogleich nach Neuſtadt abgeführt worden;
ſein Begleiter iſt mit einem Schuß ins Bein hinkend entflohen,
die Soldaten meinen, es ſei Tzſchirner geweſen. Dies iſt jeden-
falls ein Jrrthum, denn Tzſchirner befindet ſich, von den Bur-
gern wohl bewacht, auf dem Rathhauſe (andere Berichte laſ-
ſen dies bezweifeln), die beiden anderen Mitglieder der proviſo-
riſchen Regierung ſind aus der Stadt geflüchtet.

Dresden, d. 9. Mai, 9 Uhr Morgens. Erſt dieſe Nacht
konnte die große Barrikade vom Poſtplatz nach der Wilsdruffer
Gaſſe, auf welche ſo viele Angriffe gemacht, und die mehrmals
als erobert angezeigt worden, erſtuürmt werden es ſind von
beiden Seiten Viele geblieben. Darauf wurde das Poſtgebaude
mit Kanonen angegriffen und unter den ſcharfen Schuſſen der
daſſelbe beſetzt haltenden Techniker c. genommen. Die Erbit-
terung der Soldaten iſt groß, die ſaächſiſchen ſind nun acht Tage
fortwährend unter Waffen. Auf dem den Truppen ſo un-
heilvollen Poſtplatze ſind viele Gefangene gemacht worden ich
habe darunter einige Verwundete geſehen. Jn der Zwin-
gerſtraße brennt es ſeit heute Morgen Rauchſäulen ſteigen
dort maächtig empor. Dieſe Nacht wurden wir durch verſchie-
dene Brande wie durch das fortwährende Schießen wach ge-
halten. Eben wird verkündet, daß ſich die Stadt wohl bald
ergeben wurde; auf dem Kreuzthurm ſind weiße Fahnen auf-
geſteckt; Jnſurgenten flüchten aus den Thoren. Die Einnahme
der Wilsdruffer Barrikade mag ſolchen Schrecken verbreitet
haben.

Neuſtadt-Dresden, d. 9. Mai. (Mittags 12 Uhr.
Der Kampf iſt beendet, der Aufſtand uüberwunden.
Nach 10 Uhr wurde hier Generalmarſch geſchlagen. Es ent-
ſtand eine große und frohe Bewegung unter den in Neuſtadt
befindlichen Truppen. Es hieß: der Kreuzthurm hat ſich erge-
ben der noch nicht genommene Theil der Altſtadt hat ſich er-
geben! Wirklich wehten auf dem Kreuzthurme die erſehnten
weißen Fahnen. Die fremden Vertheidiger hatten ihre Poſition
verlaſſen, und die Dresdner die weiße Fahne ausgeſteckt. Jm
Sturmſchritte zogen die Truppen aus Neuſtadt über die Brucke,
um die im Feuer geweſenen Kameraden abzuloſen, welche um
halb 12 Uhr frohen Muthes zuruückkamen und von der verſam-
melten Menge freudig empfangen wurden. Viele Gefangene,
eine Menge eroberte Waffen, auch drei große Faſſer Pulver
werden herübergebracht. Von Abends 6 Uhr an tritt im Um-

kreiſe von drei Meilen um Dresden der Belagerungszuſtand ein.
Geſtern Abend iſt der Bürgermeiſter Tzſchucke aus Meißen

mit 40 Mann Reiterei hierher abgeführt worden.
Frankfurt a. M., d. 8. Mai. Wir ſind autoriſirt, die

in Nummer 118 der „Reichstagszeitung“ enthaltene Nachricht,
daß das Abberufungsſchreiben für die preußiſchen Abgeordneten
bereits ſeit einigen Tagen hier angekommen ſei, daß man aber
erſt einige Zeit mit deſſen Vollführung warten wolle, damit
ſich mit Hilfe dieſer Abgeordneten das Parlament im Volke noch
mehr in Mißcredit bringe, für eine leere Erfindung zu erklaren.
Es zerfällt damit zugleich die weitere Nachricht der „Reichstags-
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zeitung“ über eine den preußiſchen Beamten in der National-
verſammlung gemachte Androhung der Entlaſſung aus dem

Dienſte in ſich ſelbſt. (O.-P.-3.)Frankfurt a. M., d. 8. Mai, 10 Uhr. (Aus der
Paulskirche.) Wegen der Unmoglichkeit, in die ſich der Vor
ſitzende verſetzt ſah, die Ordnung des Hauſes zu erhalten, ſah
er ſich gezwungen die Sitzung ſo eben zu vertagen. Da 110
Mitglieder es verlangten, beraumte der Vorſitzende Simſon eine
außerordentliche Sitzung auf 12 Uhr an.

Frankfurt a. M., d. 7. Mai. Jn der heutigen
Sitzung des Congreſſes der Maärzvereine wurde gleich An-
fangs als dringlich der Antrag geſtellt, den Central Märzver-
ein zu beauftragen, ohne Verzug die Erhebung des deutſchen
Volkes zur Durchführung der Verfaſſung und insbeſondere zur
Unterſtützung der rheinpfälziſchen und ſachſiſchen Bewegung zu
veranlaſſen und diejenigen Mittel zu ergreifen, welche zur Or-
ganiſirung und Vollbringung des Aufſtandes zweckmäßig erſchei
nen. Dieſer Antrag erregte mehrfaches Bedenken, beſonders,
ob durch die Ausführung deſſelben der geſetzliche Boden, auf
dem man ſich immer zu halten ſuchen müſſe, nicht verlaſſen
werde. Er wird dagegen von Raveaux und Löwe von
Calbe unterſtutzt; der Letztere beantragt jedoch die Streichung
der Worte „ohne Verzug“. Von anderer Seite wird eine
motivirte Tagesordnung vorgeſchlagen, dahin gehend: „Alle
diesfallſigen Anordnungen dem Central Märzvereine anheimzu-
ſtellen,“ was nach längerer Debatte von der Mehrheit ange
nommen wird. Ferner wird beſchloſſen, daß jedes hier anwe-
ſende Mitglied zu Beſtreitung der Auslagen eine Zahlung von
2 fl. zu leiſten, jedes einzelne Mitglied der Localvereine aber
einen monatlichen Beitrag von wenigſtens einem Kreuzer in
die Vereinskaſſe zu entrichten habe. Ueber einen Antrag des
Dr. Löwenthal von Frantkfurt: die Aeußerung des Reichs-
miniſters v. Gagern, als bilde nur die Linke den Anhang
des Marzvereins und ſympathiſire mit ihm, als irrig zu er
klaren, da es notoriſch ſei, daß in dieſem Vereine alle Mei-
nungsfraktionen vertreten ſeien, wird zur Tagesordnung ge-
ſchritten. Es werden nun mehrere Anträge, welche theils un
tergeordnete Gegenſtände, theils aber auch die innere Organi-
ſation und das Verwaltungsweſen betreffen, die einen durch
die Tagesordnung beſeitigt, die andern dem Eentralverein zur
Erledigung überwieſen. Die in der geſtrigen Sitzung herrſchende
größere Einigkeit iſt nicht mehr vorhanden, im Gegentheil zeigt
ſich eine Stimmung, welche auf mannigfach getaäuſchte Erwa-
tung ſchließen läßt, und in dieſer Stimmung loöſt ſich der Con
greß gegen 8 Uhr Abends auf.

Weimar, d. 7. Mai. Geſtern war hier eine Volks-
verſammlung im Schießhaus, bei welcher ſich jedoch wenig
Bürger betheiligten, da der demokratiſche Verein zu derſelben
aufgefordert und daher auch nur ein paar hundert Landleute
zu kommen veranlaßt hatte. Gegenſtand der Berathung war
die Reichsverfaſſung, und eine Deputation beantragte beim
Miniſter v. Watzdorf ſofortige Publication derſelben Vereidi-
gung auf dieſelbe und Verwendung der Soldaten zum Schutz
derſelben. Die Antwort war, daß auch ohne Deputation die
Verfaſſung ſofort publilirt worden ſein wurde, da eben aus
Frankfurt die noöthigen Zuſchriften angelangt waren daß das
Militair den Befehlen der Reichs-Centralgewalt untergeſtellt
ſei, daß aber eine Vereidung auf die noch nicht in Vollzug
geſetzte Verfaſſung jetzt anzuordnen bedenklich ſein müſſe, zu-
mal die Nationalverſammlung ihrerſeits Anordnungen deshalb
zu treffen nicht gemeint ſei. Unter dieſen Umſtänden rieth
man nun den Verſammelten an, in ihren Gemeinden die Ver-
eidigung ohne Anordnung von oben vornehmen zu laſſen, es
hatte aber den Anſchein, als wenn dieſer Rath keine großen

Folgen haben werde, zumal ſelbſt in Jena eine vom Volks
verein auf dem Markt vorgenommene Verpflichtung keinen be
ſonderen Anklang im Volk gefunden haben ſoll. (L. 3.)

Stuttgart, d. 5. Mai. Die Kammer der Abgeörd-
neten brachte heute die in der geſtrigen Sitzung begonnene
Berathung über den ihr vorgelegten Geſetzentwurf über Auf-
hebung des mit dem Fürſten von Thurn und Taxis beſtehen
den Poſtlehensverbandes zu Ende. Der Entwurf wurde
faſt unverändert angenommen. Danach wird vom 20. Mai
an der Lehensverband gelöſt und das nutzbare Eigenthum wie
die Verwaltung ſammtlicher Poſten an den Staat zuruckfallen,
die Diener der Poſt gehen mit ihren Dienſtrechten in den
Staatsdienſt uber, das Jnventarium, die Gebäude der Poſt
werden vom Staate käuflich uübernommen. Die Entſchädigung
des Fürſten beſteht in einer vom 20. Mai ab zu zahlenden
Rente, deren Bemeſſung, wenn Verſtändigung nicht zum Ziele
führt, im ordentlichen Rechtswege erfolgt. Hierbei ſetzte die
Kammer noch feſt, daß dem Staate ſämmtliche Einreden und
Rechtsmittel insbeſondere gegen die Gultigkeit des Vertrags
von 1819 vorbehalten bleiben, und daß die Rente vom Staate
jederzeit im zwanzigfachen Betrag abgelöſt werden kann.

Landau, d. 6. Mai. Geſtern Nachmittag wurde durch
Plakate, ſo wie durch Ausruf bekannt gemacht, daß der
hieſige Feſtungssommandant in Folge ihm zugekommener Mit
theilungen ſich genöthigt geſehen habe, die hiefige Stadt
und Feſtung in Kriegszuſtand zu ſetzen. Ueberall,
wo wir hinſehen, ſtarren uns die Mundungen der Kanonen
entgegen. So meldet die „„Mannh. Abdztg.“

Nürnberg, d. 6. Mai. Laut einer Bekanntmachung
der Generalverwaltung der Poſten und Eiſenbahnen wird die
Eiſenbahnſtrecke von Donauwoörth nach Nooördlingen und Oettin-
gen am 15. Mai dem Verkehr uübergeben.

Kiel, d. 6. Mai. Dem Vernehmen nach hat der Gene-
ral Prittwitz die Statthalterſchaft unſerer Herzogthümer erſucht,
einen Civilgouverneur für Juütland zu deſigniren, wel-
cher, vom Obergeneral oder der Centralgewalt beſtellt, über die
von der deutſchen Armee okkupirten Theile Jütlands die oberſte
Adminiſtrations Behörde bilden wurde. Der Regierungs-Kom-
miſſar fur Nordſchleswig und Praſident der Landes Verſamm-
lung, Hr. Bargum, ſoll zu dieſem Poſten beſtimmt ſein. Da
nun das Wenige, was bis jetzt von Jütland durch die Unſrigen
beſetzt gehalten wird, ſchwerlich einer beſonderen Adminiſtrations-
Behörde und eines Civilgouverneurs bedarf, ſo muß doch wohl
noch ein Einmarſch der Reichstruppen in Juütland beabſichtigt
werden. (IJſt bekanntlich geſchehen.)

Neumünſter d. 6. Mai. Jn der heute hier ſtattge-
habten Central- Verſammlung der ſchleswig--holſteiniſchen Volks
vereine, auf welcher 20 Vereine durch Abgeordnete vertreten
waren, iſt nachfolgender Beſchluß gefaßt worden: „Die in der
heutigen Verſammlung zu Neumünſter anweſenden Abgeordne-
ten der verbundenen ſchleswig-holſteiniſchen Volksvereine kom
men uüberein, mit allen Kraften und Mitteln der Vereine in
allen Diſtrikten des Landes dahin zu wirken, daß ſchleunigſt die
geſammte mündige Bevölkerung der Herzogthümer denjenigen
vaterländiſchen Beſtrebungen ſich anſchließe, welche bereits an
vielen Orten fich kundgegeben haben mit Rückſicht auf die
Durchführung der deutſchen Reichsverfaſſung und auf die vol-
lige Trennung der Herzogthümer von Dänemark. Die vorge-
dachten Abgeordneten treten in dieſer Beziehung denjenigen
Adreſſen bei, in welchen die perſönlich Unterzeichneten in Erwä-
gung, daß ihr beſtimmter Wille darauf gerichtet iſt, daß 1) die
von der National- Verſammlung beſchloſſene deutſche Reichs
Verfaſſung aller Orten in Deutſchland in volle Wirkſamkeit
trete, daß 2) alle und jede Verbindung der deutſchen Herzog-



thumer mit dem Königreich Dänemark aufgehoben werde in
fernerer Erwägung, daß bei der einmal eingetretenen Lage der
Dinge für die Durchführung ihres Willens es von der größten
Bedeutung iſt, wenn, wie in ganz Deutſchland überhaupt, ſo
hier in unſern Herzogthümern ſchleunigſt Maßregeln getroffen
werden zur Wehrhaftmachung des geſammten Volks; an die
Landesverſammlung den Antrag ſtellen dieſelbe möge: 1) nach
bereits geſchehener Anerkennung der Reichsverfaſſung nunmehr
auch das die Herzogthümer an Dänemark noch knüpfende Band
der Perſonal- Union für gelöſt erklären, und 2) bei der
Staats Regierung die geeigneten Anordnungen zur ſchleunigſten
und energiſchen Entwickelung aller Wehrkraft des
Landes erwirken. Dieſer Beſchluß iſt dem Büreau der Lan-
des Verſammlung unter Bezugnahme auf den Beſchluß der
deutſchen National Verſammlung nach welchem die Landesver
tretungen der deutſchen Volksſtamme in Thätigkeit zu ſetzen oder
u belaſſen ſind, bis die Reichsverfaſſung zur Anerkennung geLracht ſein wird, mit der Bitte um ſchleunigſte Einberufung

unſerer Landes- Verſammlung mitzutheilen.
Altonag, den 7. Mai Man ſpricht davon, daß eine

Auslöſung der Herren Paludan und Meyer dergeſtalt im Werke
ſei, daß dagegen zwei in Daniſchen Dienſten befindlich geweſene
Stabsofficiere, welche als geborne Holſteiner im Herbſte ihre
Entlaſſung nahmen, ihres Ehrenworts, nicht gegen Dane-
mark zu dienen, entbunden werden ſollen. Die beiden ge-
nannten Seeofficiere waren anfänglich im Beſitze der zu ihren
Schiffen gehörigen koſtbaren Chronometer geblieben. Da die
ſelben aber Staatseigenthnm waren, ſo ſind ſie nachträglich
als Theil der Beute abgeliefert worden.

Zufolge am 7. Mai in Altona eingegangenen amtlichen
Nachrichten aus dem Hauptquartier der Reichstruppen in den
Herzogthumern ſind die deutſchen Reichstruppen am 5.
und 6. Mai in Juütland eingerückt.

Oldenburg, d. 4. Mai. Geſtern Morgen wurden wir
hier durch Kanonendonner von Fehmarn her alarmirt. Da
ſchon Tags zuvor mehrere Kriegsſchiffe Fehmarn umkreiſt, auch
auf ein von Hohwacht nach Heiligenhafen beſtimmtes, mit Holz
beladenes Schiff Jagd gemacht hatten, das ſich dennoch gluücklich
hart an der Küuſte durchſchlich, ſo fürchtete man eine Landung
der Danen auf Fehmarn in Maſſe. Dieſe iſt indeſſen nicht
erfolgt; es war wohl nur darauf abgeſehen zu erforſchen, ob
und an welchen Punkten der Jnſel Anſtalten zur Abwehr einer
Landung getroffen ſeien. Ein Dampfſchiff, man meint der
„Skirner“, in Begleitung einer Korvette und einiger anderer
Fahrzeuge, ſchien zwiſchen dem Heiligenhafener Werder und
Fehmarn durch den Sund gehen zu wollen. Es ſignaliſirte in-
deß einem engliſchen bei Heiligenhafen liegenden Schiffe, deſſen
Capitain an Bord des Dampfſchiffes ging, wo derſelbe wahr-
ſcheinlich die Erlaubniß erhielt, auszulaufen, denn gleich nach
der Rückkehr deſſelben lichtete es die Anker. Der daäniſche
Dampfer lag einer Batterie auf Fehmarn gegenüber. Ob Er-
ſterer oder Letztere zuerſt gefeuert, darüber lauten die Ausſagen
verſchieden. Es ſollen im Ganzen 9 Schüſſe von beiden Seiten
gethan ſein, die indeß, bei der zu großen Entfernung des Schif-
fes von der Batterie, wirkungslos blieben. Aber auch auf der
Oſtſeite der Jnſel feuerte, wie man auf den Anhoöhen dieſſeits
des Sundes deutlich ſah, ein Dampfer mehrere Schüſſe ab,
welche von einer Batterie auf jener Seite der Jnſel erwidert
wurden. Gegen Mittag entfernten ſich die Fahrzeuge wieder,
ohne Landungsverſuche gewagt zu haben.

Wiecen, d. 6. Mai. Der Kaiſer begiebt ſich morgen zur
Armee nach Ungarn, wird jedoch bald wieder nach Schoönbrunn
zurückkehren. Man glaubt noch immer, daß der Verſuch
einer Pazifikation in Ungarn eingeleitet werden wird. Perczel

hat zwei Proklamationen erlaſſen. Die eine fordert die Serben
auf, ſich mit den Magyaren gegen die öſterreichiſche Dynaſtie
zu vereinigen und verſpricht ihnen vollkommen nationale Selbſt
ſtaundigkeit. Jn der andern wird erklart, daß das Tſchaikiſten
Bataillon von nun an kein Militairbezirk mehr, ſondern ein
freier, bürgerlicher Diſtrikt ſei, der einen Theil des konſtitu
tionellen Ungarns bilden werde. Bei Deutſch Altenburg
wird von den k. k. Truppen eine ſtarke Brücke geſchlagen.
Es heißt, daß der Fürſt Paskiewicz unter dem Oberkommando
des Kaiſers die ruſſ. Armee in Ungarn befehligen werde. F.-
Z. M. Welden würde das anvertraute Kommando als Chef
des Generalſtabs behalten.

Jn Gemäßheit der Reichsverfaſſung übernimmt Se. Maje
ſtaät der Kaiſer, laut eines an den Kriegsminiſter erlaſſenen
Allerhöchſten Handſchreibens vom 30. v. M., die Ausubung
des Oberbefehls über ſammtliche Kaiſerliche Armeen, und es
wurde zu dieſem Zwecke eine Eentral-Militair-Kanzlei bei Al
lerhoöchſtdeſſen Perſon gebildet.

Welche Bedeutung Ungarn mit ſeinen fruchtbaren Ebenen
für Wien, und welchen Einfluß der Ungariſche Krieg auf die
wichtigſten, nämlich auf die Nahrungsverhaltniſſe der Haupt-
ſtadt jetzt ſchon ausuübt, ſieht man aus einem Artikel der halb
offiziellen Lloyd worin eine bevorſtehende Theurung in
Wien gleichſam angekündigt wird.

Krakau,, d. 5. Mai, Abends 6 Uhr. So eben rücken
unter dem Zuſtromen der ganzen Bevolkerung die erſten Ruſ-
ſen hier ein. Die Avantgarde beſteht aus 2000 Mann Jnfan-
terie, 2 Pulk Koſacken, 2 Schwadronen Ulanen und 12 Stuck
Geſchütz. Für das Corps, welches nach Krakau beſtimmt iſt
und aus weiteren 17,000 Mann beſteht, iſt auf Morgen Quar-
tier beſtellt. Die Magazine für dieſes Corps ſind theilweiſe ſchon
dieſen Morgen mit den Dampfwagenzuügen von der Warſchau-
Wiener Bahn hier angelangt, und es werden dieſen Transpor-
ten nunmehr täglich neue folgen.

Krakau, 7. Mai. Die heutige Gazeta Krakowska
berichtet: „Vorgeſtern fruh zeigte das Einquartirungs- Comité
den hieſigen Einwohnern an, daß an dieſem Tage ein ruſſiſches
Truppen-Corps, 17,000 Mann Jnfanterie, 1200 Mann Kaval-
lerie und 2000 Troß- und Artillerie-Pferde, in Krakau einrucken
werde. Um 4 Uhr Nachmittags erſchienen die erſten Abtheilun-
gen der ruſſiſchen Avantgarde vor den Mauern unſerer Stadt
Es war Kavallerie, 1000 Ulanen und 300 Linien Koſacken; ſie
wurden in den Vorſtädten einquartirt etwas ſpäter langten
2000 Mann Jnfanterie an öſterreichiſche Muſik empfing ſie
und ging ihnen bis zum Florians Thor voran als ſie durch
dieſes eingeruckt waren, ſpielte die ruſſiſche Muſik einen Kra-
kowiak. Der Jnfanterie folgte ſchweres Geſchutz, 12 Vierund-
zwanzigpſfunder, nebſt Munitionswagen. Die Artillerie wurde
von einem öſterreichiſchen Artillerie General an den Fuß des
Schloßberges geführt, wo ſie ſich auf dem geräumigen Platze
nehen der Bernhardinerkirche aufſtellte. Jeder Bürger erhielt
6 ruſſiſche Soldaten ins Quartier und einen oder ein paar Of-
fiziere. Dieſelben drei Bataillone, welche an dieſem Tage hier
einrückten, hatten auch im Jahre 1846 in Krakau geſtanden.
Es kam übrigens nicht zu den mindeſten Reibungen oder Miß-

verſtandniſſen im Gegentheil, die Ruſſen, die theilweiſe die hie-
ſigen Einwohner ſchon kannten, begrußten ſich mit ihnen auf's
freundſchaftlichſte. Geſtern, Sonntags, um 4 Uhr Nachmittags
ſetzten ſich die drei Bataillone, voran die Koſacken und Ulanen,
von hier über Podgorze wieder in Marſch, um in Galizien ein
zurücken. Jhr nächſter Raſtort wird Jsdebnik ſein. Kaum
hatte dieſes Regiment, das Krementſchuckſche, die Stadt Krakau
verlaſſen, ſo zogen wieder 10,000 Mann neue ruſſiſche Truppen
mit 24 Stück ſchweren Geſchützes und 800 Mann Reiterei hier
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ein. Heute früh marſchirte von dieſen ein ganzes Infanterie
Regiment und eine Kavallerie-Escadron nach Galizien ab, die
übrigen Truppen ſollten noch bis morgen bleiben es traf jedoch
plötzlich heute Mittags ein Befehl ein, in Folge deſſen noch
zwei Bataillone eiligſt nach Galizien aufbrachen. Am Sonn-
abend hatten wir hier die beiden ruſſiſchen Generale Popoff und
Saß. Das ganze Corps ſoll der General Rüdiger komman-
diren. Ein Theil ruſſiſcher Beſatzung iſt in hieſiger Stadt ge-
blieben, das Schloß und die Wachen ſind aber von öſterreichi
ſchen Truppen beſetzt.

Ungarn.
Preßburg, d. 5. Mai. Das Hauptquartier des

F. Z. M. Baron v. Welden iſt bis jetzt nicht, wie man wiſſen
wollte, nach unſerer Stadt verlegt worden aber die Truppen
maärſche dauern fort.

Die k. k. Truppen ſollen Tyrnau verlaſſen haben. Um
den Jnſurgenten den Weg auf der Eiſenbahn abzuſchneiden,
hätten ſie anfangs wie es heißt, die Zerſtoürung der Bahn be-
abſichtigt, aber auf die vielfältig an ſie geſtellte Bitte ſich be
gnügt, die Schienen auszuheben und ſo die Bahn fur jetzt un-
fahrbar zu machen.

Jtalien.
Rom, d. 27. April. Man ruüſtet ſich alſo Seitens der

Aſſemblee zu martialiſchem Widerſtand. Die Bevolkerung je-
doch hat keineswegs Luſt, ſich zu ſchlagen, iſt aber um ſo mehr
in Angſt. Man eilt davon, man verproviantirt ſich, man be
tet, daß Alles wohl vorübergehen möge. Daß man indeſſen
vielleicht noch manches Unangenehme zu erfahren hat, iſt an-
nehmbar. So ſind ſo eben alle Luxuspferde von Rom zum
Kriegsdienſt requirirt worden, und zwar ohne Ausnahme. Eine
Legion, heißt es, habe bereits die Waffen geſtreckt, und zwar
auf die einfache Aufforderung: A bas les armes! Die
Carabinieri haben ſich entſchieden gegen die Theilnahme am
Kampfe erklärt. Da man dieſe Dispoſition wahrgenommen
hatte, ſo wollte man ſie zerſtreuen. Aber auch das iſt nicht
gelungen, ſie haben erklart, in dieſen Zeiten wollten ſie bei
einander bleiben. Auch die Linie ſoll ihren Unmuth an den
Tag gelegt haben. Trotz aller dieſer Anordnungen ſind
wir den Chancen eines Bürgerkrieges ausgeſetzt, der in weni-
gen Stunden immer noch viele theure Opfer koſten kann.
Denn es iſt eine große Anzahl ſchlechten Geſindels bei einander.

Nachrichten aus Toulon vom 2. Mai zufolge hatte Gene-
ral Oudinot wegen der in Civita-Vecchis herrſchenden
Aufregung die 400 dort garniſonirenden Römer entwaffnen laſ
ſen. Jn ſeinem Marſche nach Rom wurde er am 28. April
durch die Zerſtorung einer Brücke aufgehalten, hoffte aber den-
noch, ſeinen Einzug am 30. April oder am 1. Mai zu hal-
ten. Jn Paris war am 5. Mai das Gerücht im Umlauf, daß
zwiſchen den Expeditions- Truppen und dem roömiſchen Volke
ein Kampf Statt gefunden habe, der zum Nachtheile der erſte
ren ausgefallen ſei. Die halbamtliche „Patrie“ vom Abend
dieſes Tages giebt ebenfalls zu verſtehen, daß ſehr bedenkliche
Nachrichten aus Jtalien eingetroffen ſeien. Am 6. war in Pa-
ris keine amtliche Mittheilung über die Ereigniſſe in den Kir-
chenſtaaten bekannt geworden.

Vermiſchtes.
Potsdam, d. 7. Mai. Jm Gefolge Sr. Maj. des Kö

nigs, auf den Jagerſchießſtänden, befand ſich geſtern u. A. auch
General Wrangel. Der König und der General thaten ſelbſt
einige Schuüſſe nach der Scheibe. Außer den Gardejagern waren
auch Grenadiere und Füſiliere zu den Schießübungen comman-
dirt geweſen, um die Wirkung der Zundnadelgewehre der letz-
teren mit der der gezogenen Büchſen der Erſtern vergleichen zu

können. Jm Treffen waren die Jäger die ſicherſten, indem auf
500 Schritt unter 100 Schuß kaum 5 bis 6 das Ziel verfehl-
ten. General Wrangel ſchenkte dem Gardejager, der den beſten
Schuß gethan hatte, eine Uhr. Am intereſſanteſten waren die
Verſuche mit den neu erfundenen Brandkugeln. Dieſe Ver
ſuche gelangen vollſtändig. Schon bei dem erſten Schuß einer
ſolchen Kugel aus einer gewöhnlichen Büchſe ſchoß der Gene-
ral Wrangel ein kleines dazu errichtetes hölzernes Gebäude auf
600 Schritte Entfernung in Brand. Das Geheimniß beruht
darin, daß eine ſolche Kugel mit einer Maſſe gefüllt iſt, welche
ſich beim Aufſchlagen der Kugel entzuündet und dann mit
großer intenſiver Kraft brennt. Durch Anzünden von Muni-
tionswagen und Protzkaſten aus bedeutender Entfernung würde
damit dem Feinde großer Schaden zugefügt werden koönnen.

Frankfurt a. M., d. 7. Mai. Heute, in den Mor
genſtunden entſchlief ſanft zu einem beſſern Erwachen Frau Ca
rolina Rothſchild, die ehrwürdige Mutter des Freiherrn A.
M. von Rothſchild, in dem hohen Alter von 97 Jahren
und einigen Monaten.

Generat David Heinrich Baron v. Chaſſé, 1765 zu
Thiel in Geldern geboren, 1841 in Ruheſtand verſetzt, bekannt
durch die Vertheidigung der Citadelle von Antwerpen im Jahre
1832, ſtarb in der Nacht zum 2. Mai in Breda.

Bekanntmachung.Bei der am 26. d. M. hierſelbſt ſtattgehabten 55ſten Verlooſung der
vormals ſächſiſchen Kammer-Kredit-Kaſſenſcheine, ſind behufs deren Reali-
ſirung zu Michaelis 1849 folgende Nummern gezogen worden

Von Litt. B. à 500 Thaler
Nr. 194. 339. 4014. 510. 700.

Von Litt. Aa. à 1000 Thaler
Nr. 52. 119. 405 533. 699. 745. 800. 809. 897. 1369. 1634. 1645.

1799. 1812. 1919. 2254. 2313. 2360. 2635. 2933.
Außerdem ſind von den unverzinslichen Kammer-Kredit-Kaſſenſcheinen

Litt. E. à 38 Thaler die Scheine Nr. 3858. 4481. 4872. 5035. 6032 zur
Zahlung in jenem Termine ausgeſetzt worden.

Die Jnhaber der vorverzeichneten verlooſeten und reſp. zur Zahlung
ausgeſetzten Scheine werden hierdurch aufgefordert, die Kapitalien gegen
Rückgabe der Scheine und der dazu gehörenden Talons und Coupons mit
dem Eintritt des Michaelis Termins 1849, wo die Verzinſung der jetzt
gezogenen Scheine Litt. B. und Aa. aufhört bei der hieſigen Regierungs
Haupt-Kaſſe in Conventions-Gelde zu erheben.

Merſeburg, den 30. April 1849.
Jm Auftrage der Königlichen Haupt- Verwaltung der Staats-Schulden

Der RegierungsPräſident
von Witzleben.

Bekanntmachung.Die planmäßige 17te Ziehung der 90 Serien, welche die am 15. Ok-
tober d. J. und an den darauf folgenden Tagen zur Verlooſung kom-
menden 9000 Seehandlungs- Prämienſcheine enthalten wird am

2. Juli dieſes Jahres,
Vormittags 9 Uhr, im großen Konferenz- Saale des Seehandlungs Ge-
bäudes ſtattfinden wovon das betheiligte Publikum hiermit in Kenntniß
geſetzt wird.

Berlin, den 8. Mai 1849.
General Direction der Seehandlungs Societät.

(gez.) Bloch. Wentzel.

Fonds und Geld-Cours.
Berlin den 9. Mai.

3f. Brief. Geld, 3f. Brief. Geld.
Pr. Freiw. Anl.. 5 1100! Pomm. Pfndbr. 3
St. Schuldſch. 3 [78 ſK. u. Nm. do. 3 3953Seeh. Pr. Sch.. 599 Schlefiſche do. 3 s
Kur u. Neum. do. L ga 2Schuldverſchr. 3 S raut. do. u 2Brl. Stadt-Obl.. 5 988 pr. Bk.-A.-Sch. 855
do. do. 3 S nWſtpr. Pfandbr. 31 85 Friedrichsd'or 135), S

Großh. Poſ. do. 4 968 96 And. Goldm. à

do. do. z 80 13 12Oſtpr. Pfandbr. 3 ſDisconto



Eiſenbahn Aetien.

Stamm- Zf. f.rn er Anhalt 3 87 B.A. B. 4 75 G. 76 B. o. Hambg. 91 Gdo. damb. 4 5227, o. i. Serie
do. St.-Star. 4 852 G. o. Potsd. M. bz
do. Potsd.M. 4 51 bz. u. G. do. 91/, G
MagdHlbſt. 4 112 B. o. Stettiner
do. Leipziger 4 ad. -Zeip3.Halle Thür. 4 49 G. alle Thür. 858 G
Cöln Mind,31/,75/, G. 76 bz. ln Mind. zu 93 bz.
de. Aachen 4 (0 bz. u. G. h.v. St. gar. 2
Bonn Cöln 5 r 1.PrioritätDüſſeld.Elf. o. a D uSteel. Vohw. r v t VNſchl.Märk.31/,70/, bz. Nſchl.Märk. 4 ondo. Sweigbhn. 4 s do. do. 5 98 B. 97/, bz.
Obſchl. I. A.35/,191 bz. u. G. do. III. Serie ßp 318/, G.
do. Lit. B. 31/, 91 bz. u. G. do. Zwgbhn.

CoſelOderb.. do. 78/, B.Bresl. Freib.! 4 S re t 70Krak.Obſchl.) 4 34 B. 7 S.Berg.Märk.! 4 54 B. CoſelOderb. SStarg. Poſ.31/,701/, B. 70 G. teel.Vohw. 88 G.

BriegNeiſſe 4 o. I inMgd.Wittb. 4 S rsl. Freib. 4 97 B.
uslan eQuitt.- B. Sie

Aach.Maſtr. 4 2 Sudw.-Bexb.
24 Fl. 4Ausl. Sb. KielAlt. Sp. 4 SFr.-W.Ndb. 4 33 G. Amſt. R. l. 4

do. Priorit. 5 91 B. Mcklb. Thlr. 4 31 B.
Leipzig den 9. Mai.

Ange Staatspapiere. AngeStaatspapiere bei Geſucht. ctien Se Zinſ. boten. Geſucht

Königlich ſächfiſche Chemn.R.-Eiſenb.
Staats Papiere à Anl. à 10 4 23 im 14 F. pr. St.-Schuldvon 1000 u. 500 79 ſcheine à 3/, in
kleinere pr. Ct. pr. 100 Sa 4 do. do. v. 500- 882 K. k. öſterreich. Met.

do. do. v. 500 u. pr. 150 fl. Conv.
200 à 5 1102 a5 lauf. Zinſen Sdo. do. kleinere S 103 imKönigl. ſächſ. Land à 3 14 F. Sb à
o5 im 14 r 3 5r 0ä u. 500 83, an c

Acg kuſ Jachſbair T F nd. ausl. Louisd'or

h r à 5 nach geringeEC. bis Mich. 1855

à 4 ſpäter à 3 auf 100 13o 100 758 34 Conv.Spec. u. Gld.Königl. pr. Steuer auf 100r idem 10 u. 20 Kr.im F.v. 1000 u. 500 79 du 100 2
kleinere

Leipz. Stadt Obli Actien der W. B. pr.
gationen à 3 im St. à 103 S14 F. Leipz. Bank Actienv. 1000 u. 500 90 à 250 pr. 100 142
kleinere epz. Dresd. Eiſen
briefe à 3 pr. 400 95 Svon 500 83 Sächſ. Schleſ. do.von 100 u. 25 pr. 100 731Sächſ. lauſ. Pfand LöbauZitt. do.
briefe à 3 81 pr. 100 14 oSächſ. do. do. à 3 90 WMagdeb.Leipz. Div.

do. do. à 4 991 Sch. do. pr. 100 169 ILpz.Dresd.-Eiſenb. Chemn. Rieſ. E.A.P.Obl. à 31/, 98 a 100 z. 3. zinslos!l 20

Getreidepreiſe.
(Nach Berliner Scheffel und preuß. Gelde.)

Berlin, den 9. Mai.
Weizen nach Qualität 54——58
Roggen loco und ſchwimmend 251 26 V.

vr. Frühjahr 82pfd. 25/, bz. u. G. 26 G.
Mai/ Juni 251 Br. 251 G.

o Junni/ Juli 26 Br. 26 bz. u. G.
Juli Auguſt 27 bz. u. Br. 268, G.

Sept. /Octbr. 281 Br. 28 bz. u. G.
Gerſte, große, loco 2123

kleine 18--20
Hafer loco nach Qualität 14-15
Rüböl loco 14 Br., 14 S.

pr. Mat 1 bz. u. Br., 14 G.Mai/ Juni 14 Br., 133/, G.
Juni/ Juli 138 Br., 137/ S.
Juli Auguſt 13 Br. 13 G.
Aug./ Sept. 131 Br. 13 G.
Sept Oct. 13 bz. a. Br.
Octbr. Novbr. 125), Br. 125/, G.

Leinöl loco 10 Br. 10 verk.
Lieferung 10 Br.

Spiritus loco ohne Faß 14 bz.
Mai/ Juni 14 Br. 14 G.Jununni/ Juli 14 Br. 148, G.
Juli Auguſt 15 Br. 151/, G.
Auguſt Sept. 15 Br. 158, G.

Watfſerſtand der Saale bei Halle
am 9. Mai Abends 6 Uhr am Unterpegel 7 Fuß 7 Zoll.
am 10. Mai Morgens 6 Uhr am Unterpegel 7 Fuß 9 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 9. Mai Nr. 7 und Zoll.

Fremdenlifſte.
Angekommene Fremde vom 9. bis 10. Mai.

Jm Kronprinzen Hr. Gutsbeſ. v. Alvensleben a. Royatz. Hr. Pre
diger Boyſen a. Rüderſtädt. Hr. Gutsbeſ. v. Oertzen u. Hr. Kaufm.
Merkel a. Berlin. Hr. Landrath v. Kleiſt-Retzow a. Belgard. Hr.
Rent. Leißering a. London. Die Hrrnu. Kaufl. Nitze a. Magdeburg,
Werkshagen a. Lüdenſcheid.

Stadt Zürich Die Hrrnu. Kaufl. Layritz a. Zeitz, Freydank a. Mag
deburg. Hr. prakt. Arzt Dr. Heilmann a. Köln. Hr. Kreis Phyſi
kus Dr. Thalwitz a. Mansfeld. Hr. Profeſſor Ropp u. Hr. Kaufm.
Bindt a. Berlin.

Goldnen Ning: Hr. Militairarzt Dr. Stüve u. Hr. Kaufm. Harras
a. Berlin. Die Hrru. Kaufl. Spon a. Erfurt, Krahmer a. Jlgen-
ſtein. Hr. Amtm. Helber a. Werdau.

Engliſcher Hof: Hr. Prof. Beinlich a. Lennhof. Hr. Lieut. v. Wan-
genheim a. Danzig. Die Hrru. Kaufl. Förſter u. Dieſtling a. Chem
nitz, Jordan a. Dresden.

Goldnen Löwen Die Hrrnu. Kaufl. Münzer a. Saalfeld, Schochwitz
a. Guben, Kögel a. Magdeburg. Hr. Oekon. Schwindler a. Oſchatz.

Hr. Rath v. Schweidnitz a. Sorau. Hr. Partik. Anſchütz a. Hannover.
Stadt Hamburg Hr. Juſtizrath Gleißner a. Tangermünde. Hr.

Partik. v. Hohenthal a. Berlin. Hr. Kaufm. Stein a. Prag. Hr.
Gutsbeſ. Hammer a. Mockwitz. Hr. Kammerrath Löhbau a. Lippe.

Schwarzen Bär: Hr. Porzellanmaler Raſchwitz a. Düſſeldorf. Hr.
Beamter Wolff a. Halberſtadt. Hr. Techniker Pohlmann a. Darm-
ſtadt. Hr. Fabrik. Lohmeyer a. Belgern.

Goldne Kugel: Hr. Amtm. Frank a. Putſtädt. Die Hrrnu. Kaufl.
Leuchtner a. Hamburg Fiedler a. Leipzig. Frau Wittwe Habicht
a. Bernburg.

Gebauerſche Buchdruckerei.
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verſtaändige Aeußerungen aus allen Theilen des Landes zu ver-

Kammern ſelbſt von dem weſentlichſten Nutzen ſein werden.

die Aufhebung der Klaſſenſteuer-Befreiungen, die Aufhebung
der beſtehenden Grundſteuer -Freiheiten und die Einführung
einer Einkommen und Klaſſenſteuer an Stelle der jetzt beſte-

henden Klaſſen-, Mahl- und Schlachtſteuer.

Grundſteuer-Befreiungen ſind im Weſentlichen diejenigen Ent-
würfe zum Grunde gelegt worden,

Jahre der National- Verſammlung vorgelegt, in derſelben aber
nicht mehr zur Berathung gelangt waren.

100 der Verfaſſungs- Urkunde gebotene Aufhebung der bisher
beſtandenen Befreiungen ſchon in dem Geſetz- Entwurf wegen
Einführung einer Einkommen- und neuen Klaſſenſteuer Berück-
ſichtigung gefunden.

ren noch ein langerer Zeitraum, wahrend die Ausführung des
vorliegenden Geſetz- Entwurfs ſo einfach iſt, daß er ſogleich mit

Monats zur geſetzlichen Geltung gebracht werden kann.
erſcheint deshalb um ſo mehr entſprechend, auch dieſe Befreiun-
gen nicht bis zur Ausführung des allgemeinen Geſetzes fortbe-
ſtehen zu laſſen, als damit den Wuünſchen der Bevorzugten
ſelbſt, welche das Mißliche einer exceptionellen Stellung bezuüg-

lich auf die Beitragspflicht zu den Staatslaſten ſehr wohl er-
kennen, entgegengekommen wird.

den damit im Zuſammenhange ſtehenden ſpäteren Verordnungen für die
ehemals Reichsunmittelbaren, für Geiſtliche und Schullehrer, für Offiziere
des ſtehenden Heeres und der Landwehr, ſofern dieſelben nicht mobil ge
macht ſind, für Militair-Beamte und endlich für die Hebammen eingeführ-
ten Befreiungen von der Klaſſenſteuer werden hierdurch aufgehoben und
die bisher befreiten Perſonen vom
beſtehenden Einſchätzungs Grundſätzen zur Klaſſenſteuer veranlagt.

auftragt.

hebung der Grundſteuer- Befreiungen.
hen derſelben würde in verſchiedener Beziehung für die Ge
ſammt- Entwickelung unſerer neu zu begründenden Staats Zu
ſtände vom nachtheiligſten Einfluſſe ſein. Mehrere in Betreff
der wichtigſten ſozialen Verhältniſſe zu treffenden geſetzlichen
Anordnungen namentlich auch die neue Gemeinde Ordnung

Beilage zu Nr. 108 des Couriers,
Freitag, den II. Mai 184A9.

Halliſcher Zeitung für Stadt und Land.
J 7

Deutſchland.
Berlin, d. 8. Mai. Jn Gemäßheit des d. 100 der

Verfaſſungs- Urkunde für den preußiſchen Staat und der darauf
ſich beziehenden Verheißungen in dem Koöniglichen Patent vom
5. December v. J. ſind diejenigen Geſetze, durch welche die
Reviſion des beſtehenden Steuer-Syſtems eingeleitet, ſo wie die
Abſchaffung der Steuer-Bevorzugungen in Ausführung gebracht
werden ſoll, im Koöniglichen Finanz- Miniſterium ausgearbeitet
worden um den Kammern zur verfaſſungsmaßigen Beſchluß-
nahme vorgelegt zu werden. Da der Wiederzuſammentritt der
Kammern erſt nach mehreren Wochen ſtattfinden wird, ſind
wir ermächtigt, die bereits in den Vorberathungen des Staats-
Miniſteriums feſtgeſtellten Geſetz-Entwürfe ſchon jetzt der Oeffent
lichkeit mit dem Bemerken zu übergeben daß es dem Miniſte-
rium ſehr erwunſcht ſein werde, uüber den Jnhalt derſelben die
Stimmen der offentlichen Meinung kennen zu lernen und ſach

nehmen, welche demnachſt zugleich für die Berathungen in den

Die bereits feſtgeſtellten Geſetz Entwürfe betreffen zunächſt

Den Geſetz-Entwurfen wegen Aufhebung der Klaſſen und

welche bereits im vorigen

Hinſichts der Klaſſenſteuer hat allerdings die durch den

Indeſſen vergeht vorausſichtlich uber die
Berathung und die Vorbereitungen zur Ausführung des letzte-

dem 1. des nächſten auf die Beſchlußnahme ſelbſt folgenden
Es

Der Geſetz- Entwurf ſelbſt lautet:
Art. 1. Die nach dem Klaſſenſteuer- Geſetz vom 30. Mai 1820 und

ten ab nach den
Art. 2. Der Finanz- Miniſter iſt mit Ausführung dieſes Geſetzes be

Noch dringender iſt der Erlaß eines Geſetzes wegen Auf-
Das laängere Fortbeſte-

auf der freiſinnigen Unterlage des StaatsGrundgeſetzes wür
den ſo lange ihren Zweck nicht erfüllen können, als nicht durch
Hinwegraumung dieſer Steuerbefreiungen der Grund zu einem
wirkllch gemeinſamen Jntereſſe für alle Volksklaſſen gelegt iſt.
Erſt dann iſt die Möglichkeit gegeben, das Mißtrauen welches
unter verſchiedenartig Berechtigten und Verpflichteten ſtets ob-
waltet und namentlich in neueſter Zeit ſo vielfach ſich kundge-
geben hat, gründlich zu beſeitigen und denjenigen Geiſt der
Einheit und Einigkeit im Volke, welcher, wenn das neu zu or
ganiſirende Staatsgebäude überhaupt Beſtand und Haltung
gewinnen ſoll, die nothwendige Grundlage deſſelben bilden muß,
zu erwecken und zu kraftigen. Die bekanntlich am allgemein-
ſten von der Grundſteuer eximirten Beſitzungen ſind die Ritter
güter. Dieſe werden daher auch von der projektirten Maßregel
am fühlbarſten betroffen. Nichtsdeſtoweniger hat der größere Theil
der Beſitzer jetzt die Nothwendigkeit derſelben erkannt und
gleichmäßig aus allen betreffenden Provinzen in mehrfachen Vor
ſtellungen aufs dringendſte darauf angetragen, ſie möglichſt bald
auf geſetzlichem Wege ihrer bisherigen Bevorzugungen zu über
heben. Sie werden ſich gern und freudig der damit fur ſie
verbundenen, zum Theil ſehr erheblichen Opfer in dem Be
wußtſein unterziehen, daß ſie damit auch ihrerſeits weſentlich
dazu beitragen, das Verhältniß der Staatsbürger gegenſeitig
zu einem freundlichen und friedlichen zu geſtalten und dadurch
die allgemeine Wohlfahrt des Landes zu befoördern.

Hinſichts der näheren Begrundung der einzelnen Beſtim-
mungen des Geſetz-Entwurfs darf im Allgemeinen auf die dem
früheren Entwurf beigefugt geweſenen, mehrfach durch den Druck
veröffentlichten Motive verwieſen werden. Jnzwiſchen iſt der
Geſetz Entwurf ſelbſt hinſichts ſeiner praktiſchen Ausfuhrbarkeit
noch einer näheren Prüfung von den mit den Grundſteuer-Ver-
hältniſſen in ihren Bezirken genauer vertrauten Provinzial-Be-
hörden unterworfen, und iſt dabei anerkannt worden, daß die
Ausfuhrung ſchnell und einfach zu bewirken ſein werde. Die
Veranderungen welche gegen den früheren Entwurf in dem
jetzigen vorgenommenen ſind, beruhen zum Theil auf den die-
ſerhalb gefaßten Beſchluſſen der Central- Kommiſſion der Natio-
nal-Verſammlung, zum Theil aber ſind ſie vorgenommen wor-
den um die Ausführung noch mehr zu erleichtern und den
Zweck ſicherer zu erreichen. Namentlich gilt dies von dem Zu-
ſatz zum 1, wonach im Fall des Zweifels diejenige Grund-
ſteuer als die landesübliche gelten ſoll, welche auf der ihrer
Zahl und ihrem Fläachen-Jnhalt nach uüberwiegenden Menge von
bauerlichen Grundſtucken des demſelben Grundſteuer-Syſtem
unterworfenen Landestheile durchſchnittlich haftet. Der Geſetz
Entwurf ſelbſt lautet in ſeiner jetzigen Faſſung, wie folgt:

H. 1. Die einzelnen Gütern und Grundſtücken und gewiſſen Klaſſen
von ſolchen nach den verſchiedenen, jetzt beſtehenden Steuerſyſtemen oder
aus beſonderen Privilegien zuſtändigen gänzlichen oder theilweiſen Be-
freiungen von der Grundſteuer werden hierdurch aufgehoben und die von
letzterer bisher ganz oder theilweiſe befreiten Grundſtücke zu der jetzt lan
desüblichen Grundſteuer verhältnißmäßig herangezogen.

Als die landesübliche gilt im Falle des Zweifels diejenige Grundſteuer,
welche auf der ihrer Zahl und ihrem Flächeninhalt nach überwiegenden
Menge von bäuerlichen Grundſtücken des demſelben Grundſteuerſyſtem
unterworfenen Landestheils durchſchnittlich haftet.

H. 2. Ausgenommen von der Beſtimmung des H. 1 bleiben diejenigen
Grundſtücke, welche dem Staate, den Provinzen, den Kreiſen oder den
Gemeinden gehören inſofern ſie zu einem öffentlichen Dienſte oder Ge
brauche beſtimmt ſind, inſonderheit alſo: da) Gaſſen, Plätze, Brücken, Land und Heerſtraßen die Schienenwege

der Eiſenbahnen, Fahr und Fußwege, Leinpfade, Ströme, Flüſſe,
Bäche, Brunnen, ſchiffbare Kanäle, Häfen, Werfte, Ablagen, Fe
ſtungswerke, Exerzierplätze, Kirchhöfe, Begräbnißplätze, Spaziergänge,
Luſt- und botaniſche Gärten
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lediglich zur Bepflanzung öffentlicher Plätze, Straßen und Anlagen
beſtimmte Baumſchulen und die zur Uferbefeſtigung öffentlicher Strö
me oder Flüſſe dienenden Weidenpflanzungen

c) Königliche Schlöſſer und zum Gebrauche öffentlicher Behörden oder
zu Dienſtwohnungen für Beamte beſtimmte Gebäude, als Militair,
Regierungs, Juſtiz, Polizei-, Steuer und Poſtverwaltungs Ge
bäude, Kreis und Gemeindehäuſer

d) Kirchen Kapellen und andere dem öffentlichen Gottesdienſte gewid
mete Gebäude

e) die Dienſthäuſer der Erzbiſchöfe, der Biſchöfe der Dom- und Ku-
rat- oder Pfarrgeiſtlichen und ſonſtiger mit geiſtlichen Functionen
bekleidete Perſonen der verſchiedenen Religions-Geſellſchaften ferner
der Gymnaſial, Seminar- und Schullehrer, der Küſter und anderer
Diener des öffentlichen Kultus
Bibliotheken, Muſeen Univerfitäts-, Seminar-, und alle andere
zum Unterricht beſtimmte Gebäude
Armen und Krankenhäuſer, Beſſerungs-, Aufbewahrungs- und Ge
fängniß Anſtalten.

Die Grundſteuer Freiheit der unter c. bis g. aufgeführten Gebäude
erſtreckt ſich auch auf die dazu gehörigen, mit ihnen in derſelben Befrie
digung belegenen Hofräume und Gärten.

Eben ſo bleiben alle Brücken, Kunſtſtraßen, Schienenwege der Ei-
ſenbahnen und ſchiffbare Kanäle, welche mit Genehmigung des Staats von
Privatperſonen oder Actien-Geſellſchaften zum öffentlichen Gebrauche an
gelegt ſind, von der Grundſteuer befreit.

H. 3. Jn dem Steuerverhältniß derjenigen Städte, welche dem Ser-
viſe nach der Beſtimmung des H. 6 des Abgaben Geſetzes vom 30. Mai
1820 oder einer anderen Grundſteuer unterworfen ſind, wird einſtweilen
nichts geändert. Diejenigen Güter und Grundſtücke jedoch, welche zwar
von einer ſtädtiſchen Feldmark umſchloſſen ſind, aber dem ſteuerpflichtigen
Bezirk der betreffenden Stadt nicht angehören, unterliegen den Beſtim
mungen dieſes Geſetzes.

S. 4. Jn den beiden weſtlichen Provinzen werden die bisher befreiten
Grundſtücke, wie ſie in dem S. 10. des Grundſteuer Geſetzes vom 21. Ja
nuar 1839 bezeichnet ſind, nach den Vorſchriften des letzteren zur Grund
ſteuer veranlagt.

S. 5. Jnnerhalb der ſechs öſtlichen Provinzen ſoll die vorläufige Her
anziehung der bisher ganz oder theilweiſe befreiten Grundſtücke zu der lan
desüblichen Grundſteuer auf Grund ſummariſcher Ermittelungen, kreis-
weiſe bewirkt werden.

Jn denjenigen Kreiſen, in welchen die Veranlagung dieſer Grund
ſtücke nach den bereits vorhandenen Grundſteuer Anlagen oder nach den ge
ſetzlich feſtſtehenden Beſteuerungs Grundſätzen ohne Schwierigkeiten erfolgen
kann iſt hiernach zu verfahren und die neu aufzulegende Steuer verhält-
nißmäßig feſtzuſtellen. Jn denjenigen Kreiſen, in welchen es an einem
ſolchen Anhalt fehlt iſt folgendes Verfahren zu beobachten

a) es iſt feſtzuſtellen, welche Grundſtücke in Beziehung auf die landes
üblichen eigentlichen Grundſteuern für ganz oder theilweiſe befreit zu
erachten ſind. Der Flächen Jnhalt dieſer Grundſtücke wird unter
Benutzung der zu beſchaffenden Materialien mit möglichſter Genauig-
keit ermittelt

b) von den der landesüblichen Beſteuerung im Sinne des S. 1 unter-
worfenen Grundſtücken, deren Flächen-Jnhalt durch vorhandene Ver-
meſſungen nachgewieſen werden kann, iſt der durchſchnittlich auf den
Morgen treffende Grundſteuer Betrag feſtzuſtellen

c) der auf die Gefammtfläche der Grundſtücke ad a. zu legende Steuer
betrag wird nach dem ad b. ermittelten durchſchnittlich auf den
Morgen treffenden Steuerſatz berechnet;

die Vertheilung dieſes Geſammtſteuer Betrages auf die einzelnen
Grundſtücke ad a. erfolgt verhältnißmäßig mit Rückſicht auf Größe
und Güte des Bodens nach überſchläglicher Würdigung.

Bei Ermittelung der Flächen-Jnhalte (ad a. und b. werden ſolche
Grundſtücke welche zur Holz Kultur dienen oder nur dazu geeignet ſind,
mit einem Drittheil ihres Areals in Anſatz gebracht.

Alle Behörden Gemeinden und Privatperſonen ſind verpflichtet, die
n ihrem Beſitz befindlichen Flurkarten Riſſe, Pläne, Zeichnungen Ver-
meſſungs und Bonitirungs Regiſter, Taxen Kataſter und andere ähn-
liche Schriftſtücke, welche bei der Ausführung dieſes Geſetzes von Nutzen
ſein können, den in den H. 8 und 9 bezeichneten Kommiſſtonen auf de
ren Erfordern zur Einſicht und etwaigen Benutzung zugänglich zu ſtellen.

H. 6. Unterliegen die Grundſtücke eines Kreiſes verſchiedenen Steuer
ſyſtemen ſo werden die demſelben Syſtem unterworfenen Grundſtücke zu
einem beſonderen Verbande vereinigt und die im H. 5 vorgeſchriebenen
Operationen für jeden Verband abgeſondert bewirkt.

Sollte ein ſolcher Verband innerhalb deſſelben Kreiſes eine zur Er
reichung, eines ſicheren Reſultates nicht genügende Anzahl von Grundſtücken
umfaſſen ſo wird er dem gleichartigen Verbande eines angränzenden Krei-
ſes angeſchloſſen

H. 7. Findet ſich in einem Kreiſe nicht eine ausreichende Anzahl von
vermeſſenen Grundſtücken der im H. 5 ad b. bezeichneten Kategorie vor,
um durch die Feſtſtellung des durchſchnittlichen Steuerſatzes pro Morgen
ein in Beziehung auf Zuverläſſigkeit genügendes Reſultat zu erzielen, ſo
muß außerdem innerhalb dieſes Kreiſes noch der Flächen Jnhalt einer an
gemeſſenen Anzahl eben ſolcher Grundſtücke von der verſchiedenſten Be
ſchaffenheit möglichſt genau und nöthigenfalls durch Vermeſſung ermittelt
werden.

Das Reſultat dieſer Ermittelung iſt der Berechnung des durchſchnitt-
u Steuerſatzes für den Morgen (H. 5 ad b.) mit zum Grunde zu
egen.

H. 8. Die nach den vorſtehenden Beſtimmungen 9. 5--7) erforder
lichen Ermittelungen und Repartitionen geſchehen für jeden Kreis- oder
Steuerverband durch einen Regierungs- Bevollmächtigten unter Mitwirkung
einer Kommiſſion.

Dieſe wird gebildet
a) aus Beſitzern landesüblich beſteuerter Grundſtücke
b) aus eben ſo viel Beſitzern bisher ganz oder theilweiſe befreiter Grund-

ſtücke, und endlich
c) aus ſolchen Perſonen, welche bei der Beſteuerung ſelbſt kein Jn-

tereſſe haben, dagegen ihrem Berufe nach als Sachverſtändige mit
zuwirken geeignet ſind.

Die zu a. und h. bezeichneten Mitglieder werden von den Betheilig-
ten ſelbſt gewählt; die ad c. von dem Regierungs Bevollmächtigten des
Kreiſes berufen.

H. 9. Die obere Leitung des Geſchäfts wird für jeden Regierungs
Bezirk einem Regierungs- Bevollmächtigten übertragen.

Unter ſeinem Vorſitz tritt eine Central- Kommiſſion zuſammen, welche
die Arbeiten der Kreis-Kommiſſionen zu prüfen für Beſeitigung der in
denſelben ſich vorfindenden Mängel oder Unrichtigkeiten zu ſorgen, über
vorkommende Beſchwerden einzelner Betheiligten zu entſcheiden und die
Steuer Repartitionen der einzelnen Kreiſe oder Steuerverbände feſtzu-
ſtellen hat.

Zur Bildung dieſer Central- Kommiſſion wird von jeder Kommiſſion
eines Kreiſes oder Steuerverbandes ein Mitglied abgeordnet, und werden
außerdem vom Regierungs- Bevollmächtigten des Bezirks noch einige Mit-
glieder berufen, welchen die im H. 8 ad c. bezeichneten Eigenſchaften bei-
wohnen müſſen.

S. 10. Die Koſten des ganzen Verfahrens fallen der Staatskaſſe zur
Laſt. Die von den Betheiligten ſelbſt gewählten Mitglieder der Kommiſ
ſionen erhalten nur dann die nach den allgemeinen Beſtimmungen feſtzu-
ſetzenden Reiſe- und Tagegelder, wenn ſie außerhalb des Kreiſes ihres
Wohnorts Reiſen zu machen genöthigt ſind.

H. 11. Nach erfolgter Feſtſtellung der Steuer Repartition wird das
Geſammt Reſultat der in einem Kreiſe oder Steuer Verbande erfolgten
Veranlagung der bisher ganz oder theilweiſe befreiten Grundſtücke zur
Grundſteuer öffentlich bekannt gemacht.

Gegen Entrichtung des hiernach auf ſie fallenden Steuerbetrages wer
den die Beſitzer ſolcher Grundſtücke von den etwa bis dahin unter verſchie-
denen Benennungen entrichteten geringeren Grundſteuer- Beträgen entbunden.

8. 12. Das noch hier und da beſtehende Recht der Gutsherrſchaften,
die Grundſteuer ihres Gutsbezirks einzuſammeln und im Ganzen an die
betreffende Staats-Empfangsſtelle abzuführen (jus subcollectandi), wird
wegen Wegfall der dafür von den Steuerpflichtigen zu entrichtenden Ge
bühren und der den betreffenden Gutsherrſchaften etwa noch obliegenden
Vertretungs-Verbindlichkeit aufgehoben.

Eben ſo werden diejenigen ſtändiſchen Verbände denen das Recht
zur Einſammlung gewiſſer Arten von Grundſteuern innerhalb ihres Be
zirks zuſteht, ſo wie die Verpflichtung zur Abführung eines Theils der letz-
teren, als eines von ihnen zu vertretenden Kontingents, an die Staats-
kaſſe obliegt, unter Aufhebung jenes Rechts von dieſer Verpflichtung ent
bunden.

Die betreffenden Verbands Verhältniſſe ſind ſo weit ſie fich auf die
Erhebung und antheilige Verwaltung der Grundſteuern beziehen aufzu
löſen und die auf die letzteren Bezug habenden Kataſter, Urkunden und
Akten der vom Finanz Miniſter zu beſtimmenden Behörde zu überweiſen.

Jn dem Verhältniß und in dem Betrage des den betreffenden ſtändi-
ſchen Verbänden in dem bisherigen Grundſteuer- Aufkommen zuſtehenden
Antheils wird durch dieſes Geſetz nichts geändert das in dieſer Beziehung
Nöthige vielmehr durch beſondere Geſetze geordnet werden.

Die Ablieferung der Grundſteuer erfolgt künftig überall nach den all-
gemeinen dieſerhalb beſtehenden Beſtimmungen unmittelbar an die dafür
angeordneken oder noch anzuordnenden Empfanggsſtellen.

S. 13. Der Finanze Miniſter erläßt die zur Ausführung der vorſte
henden Beſtimmungen erforderlichen Jnſtructionen für die einzelnen Landes-
theile, unter Berückſichtigung der verſchiedenen in den letzteren beſtehenden
Steuerſyſteme.

Den Geſetz- Entwurf wegen Einführung einer Einkommen- und neuen
Klaſſenſteuer, durch welchen namentlich eine ihrer wirklichen Leiſtungsfähig-
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ſprochen. Wenn der Ban von Kroatien der ſerbiſchen Nation die Hand

gend, ſie ſchleudern Spott und Schande auf die Kroaten und ihren
Ban, und benutzen jeden Umſtand, um die Sachen zu verziehen, damit

erlangen und ſo ihre Lieblingsidee der Suprematie realiſiren könnten.

11
keit entſprechende Heranziehung der wohlhabenderen Volksklaſſen zu den liche Wiege des Serbenthums iſt Syrmien und das Warasdiner Re
Staatslaſten und dadurch zugleich eine entſprechende Erleichterung dem giment. Hier iſt die Sache etwas chwieriger, und ich glaube, daß
minder Wohlhabenden erzielt werden ſoll, behalten wir uns vor ebenfalls dieſe Abtretung geſchehen muß. Die Baranyer Geſpanſchaft, deren
baldigſt zu veröffentlichen (Pr. St. -Anz.) Einwohner größtentheils Kroaten ſind, ſollte mit Slavonten verbun

Berlin, d. 10. Mai. Nach einer geſtern eingegangenen den werden und die Murinſel mit Kroatien als Entſchädigung für
telegraphiſchen Depeſche iſt in Breslau die Ruhe weſentlich nicht Syrmien. Der kommandirende General Rukavina hat unſere Zeit und

W die Verhältniſſe nicht begriffen darum iſt es nothwendig daß er vonweiter geſtoört worden, und findet die Abnahme der Gewehre Temesvar d 9, a.zurückberufen werd 8uten Fortgang. (Voſſ. 3tg.) f erde; es möge ihm Titel und Penſion einesFeldzeugmeiſters, dem Generalmajor Todorovic hingegen das GeneralWien, d. 7. Mai. 4 Uhr Nachmittags. Soeben heißt Kommando in der Wojwodſchaft gegeben werden d r ſich bereits dort
es, daß die K. K. Truppen neuerdings eine bedeutende Schlappe beſfindet. 4) Der Militairgränze muß ein freiſinniges Militair Kom

h mando gegeben werden das bisherige General Kommando iſt bezüglicherlitten. Die Details klingen ſo fabelhaft, daß ich Anſtand der Adminiſtration ſo ſchwierig und läſtig, als es nur immer ſein kann
nehme, ſie Jhnen mitzutheilen, nur ſo viel, daß die Grenadiere In politiſchen und Civil Angelegenheiten werde die Landesſprache einge
ganz ſicher bei Padendorf, hart an der Grenze, einen großen führt; daß nach dem Wortlaute der Verfaſſung die Militairgränze als eine
Verluſt erlitten haben. vom Lande getrennte Militair Abtheilung angeſehen wird, welche ſelbſt5 Uhr Nachmittags. Jn aller Eile melde ich Jhnen noch ſtändigen Aemtern unterworfen iſt, verurſacht die größte Verwirrung: iſt

das Leben im conſtitutionellen Staate ein Segen warum wird dieſer Sevor Poſtſchluß, daß außer Oedenburg auch ungariſch Altenburg gen gerade dem Volke vorenthalten, welches n dem Jeeehtehrigen ſhee
von den Ungarn genommen und die Kaiſerlichen auf dem Rück rigen und entſcheidenden Momente um den Monarchen und das Reich die
zuge ſind. Jch halte dieſe Nachricht für höchſt wichtig, weil r 7 an gelten Ter de v Gränzer

dadurch umgangen und haltlos ge eren Angelegenheiten kein Wort reden mit dem übrigen So idie Stellung um Preßburg r gangen und haltlos g es noch bis jetzt vielleicht nur der Form nach bei allen Berathungen, wel
macht iſt. Wien iſt ruhig. Groß Kaniſa iſt von den h alljährig Gegenſtand einer Reviſion ſind. Man kann nicht leugnen
Ungarn genommen und die Oeſterreicher verjagt. Bem hat daß es ſchwer iſt die conſtitutiqnellen Freiheiten mit der Militair- Ver
die Ruſſen in Siebenbürgen geſchlagen. (L. C.) alen W ger zu e unmöglich iſt es nicht dieſes muß

la gewährleiſtet und klar ausgeſprochen werden. Uebrigens ſind die GränzerAgram, d. 1. u J l der hen weit reifer, als das Volk im Provinziale, wo ſich die, und zwar ſehr
ſerbiſchen Zeitung enthält folgendes emorg um des Ban jämmerliche, Intelligenz nur auf Adelige, Beamte und Fiskalen hin er
Jellachich an Se. Majeſtät den Kaiſer Franz Joſeph: ſtreckt und die übrige Maſſe der Bevölkerung auf einem ſehr niedrigen

„Die ſerbiſche Einwohnerſchaft im Banate und Syrmien, das Volk Grade der Kultur ſteht. e) Alle Schulden für das aus den Staats Ma
von Kroatien und Slavonien ſtanden wie ein Mann gegen die Los gajzinen vorgeſtreckte Getraide ſollen den Gränzern nachgelaſſen werden; fie
reißungsverſuche der Magyaren und gegen die daraus hervorgegangene werfen ohnehin nichts oder nur wenig ab; die Wirkung eines ſolchen Zu
Rebellion auf. So haben einzig dieſe Volksſtamme das unleugbar gefſtändniſſes wird aber ausnehmend günſtig ſein. So lange der Krieg
große Verdienſt ſich erworben, daß ſie Oeſterreich vor ſeinem Unter in Ungarn meine Anweſenheit im Lande auf längere Zeit unmöglich macht,
gange bewahrten. Verfehlte Maßregeln der Regierung haben uns im wäre es vielleicht gerathen, den vertagten Landtag ganz aufzulsſen und zu
Anfange genöthigt, das Feld der Empörung zu betreten. Daß dieſer dem bevorſtehenden welcher gleich bei meiner Rückkunft eröffnet wird, die
Zuſtand, welchen die in allen Ländern Europas ſich erhebende Umſturz neuen Wahlen mit Zugrundelegung der in der Verfaſſung ausgeſproche
partei zum Ziele ſich ſetzte, auch noch gegenwärtig fortdauert, wie zu nen Grundſätze auszuſchreiben damit aber dadurch kein Gewaltſchritt be
unſerem Leidweſen aus den kroatiſchen Zeitungsblättern hervorgeht, gangen werde, welcher die Gemüther unausweichlich aufregen würde, müßte
läßt ſich nicht leugnen aber eben deshalb iſt es nöthig, daß die Re Alles, was Bezug auf dieſen Landtag hätte, in Form einer Sanction
gierung offen und energiſch auftrete und den Völkern das gewähre, ertheilt und derſelbe ſomit anerkannt werden. So wäre auf ordent-
was ſie nach Billigkeit verlangen können und was ſie verdient haben liche Weiſe der Landtag geſchloſſen und die Einberufung des neuen er
dann wird die Regierung mit deſto größerer Kraft gegen alle For möglicht.“
derungen auftreten können, die nicht im Rechte begrundet ſind. Unſere Das vorſtehende Memorandum des Ban iſt ein Akten-
Kriegs Operationen hatten nicht den Erfolg, den wir uns mit allem ſtück, welches ſowohl ſeinem Jnhalte nach wichtig, wie auch
ug und Recht verſprachen und den ſie gewiß erlangt hätten, wenn rZeit nd Ken ruſwane gehörig benützt hätte. Gegenwärtig ſteht ſeiner Form wegen merkwürdig genannt zu werden verdient.

der gute Erfolg des Krieges in einem engen Zuſammenhange mit einer Das „Memorandum iſt, wie aus einigen in Folge der obigen
klugen Politik und r Zuſtand c e und d Anträge erfloſſenen K. Entſchließungen erſichtlich, noch zur Zeit
wieder eingeführt werden, wenn dieſer Krieg raſch und ruhmvoll been der Ober-Kommandantur des Furſten Windiſchgrätz unter-det wird; in letzterer Hinſicht habe ich meine Anſichten bereits ausge breitet worden, und es läßt 31 nicht ohne r anneh

anbietet, wenn er den Feind beſiegt, die Lande vom Feinde befreit, men, daß die Stelle des Memorandums, die ſich auf Windiſch-
dann geziemt ihm gewiß auch, einige Worte über die innere Verwal grätz bezieht, von nicht geringem Einfluſſe auf die Entfernung
tung und Einrichtung zu ſagen und der Ban meint es ehrlich mit deſſelben von der Armee geweſen iſt. Dieſes Memorandum

einem Monarchen, mit Oeſterreich, mit ſeinen Landsleuten. DieKocvgebo des Felrmarſchalls Fürſten Windiſchgrätz, deſſen edlen Cha gab auch die Veranlaſſung zu dem Gerüchte, die Beſchlüſſe
rakter Niemand in Zweifel ziehen wird, können nie mein Vertrauen des vorjährigen kroatiſchen Landtages ſeien alle beſtätigt wor-
ſich erwerhen. Alle dieſe magyariſchen Magnaten und den, während doch nur einige Punkte der obigen Anträge, die
ſehr ſie auch vorgeben, onſervativ zu ſein, ſind, namentii was ihr Nachla ung der Fruchtſchulden der Gränzer, die Organiſirun„magyar orszag“ betrifft, um kein Haar beſſer als Koſſuth; ihr Stolz ihrer e hen wagen Spt woruber von s n
kann ſich nicht trennen von dem Gedanken einer Suprematie über die

übrigen Völker Ungarns und der Monarchie. Die neue Verfaſſung Gutachten abverlangt wurde und die Penſionirung Ruka-
gefällt ihnen nicht, ſie wollen keine Gleichberechtigung, ſie wollen die vina's betreffend, genehmigt wurden.
Herrſchaft. Sie ſchildern die Bewegung der Serben als verderbenbrin- b

ZDZZI

Deutſche Nationalverſammlung.
Frankfurt, den 8. Mai.

Hier iſt nichts zu erwägen; der Monarch hat die Gleichberechtigung Vicepräfident Hr. Bauer von Bamberg eröffnet die Sitzung 9

ſie dann bei einer ungünſtigen Wendung für ſich günſtige Bedingungen

aller Nationalitaäten ausgeſprochen; es werde die Gleichberechtigung Uhr Vormittags. Ausgetreten iſt Hr. Pfeufer aus Landshut. Für die
zur Wahrheit. a) Die ſlovakiſchen Kreiſe ſollen ihre Nationalität ver Flotte ſendet der württembergiſche Abgeordnete Hr. Notter 100 fl. als

vollkommnen, wie alle übrigen. Klar und beſtimmt ſpreche es der ohngefähren Betrag der Summe ein, die er weniger empfangen haben
Monarch aus. Den Serben muß ihre Wojwodſchaft gegeben wer würde, wenn die Stuttgarter Kammer auf ſeinen Vorſchlag zur Herab
den proviſoriſch wäre die Nordgrenze derſelben der Fluß Maros, ſetzung der Diäten eingegangen wäre. (Bravo.)

gegen Weſten die Donau, gegen Oſten die gerade Linie von Lugos Eine Anrufung des Hrn. Schoder wird zurückgelegt, eine andere
nach Orsova. Streitigkeiten welche vielleicht entſtehen könnten, des Hrn. Venedey an das Reichskriegsminiſterium, kann ebenfalls nicht
entſcheide nach der Reichsverfaſſung ein Reichsgericht. Die eigent zur Vorleſung kommen, weil die Mitglieder des Miniſteriums im Hauſe
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nicht anweſend ſind. Hr. Umbſcheiden trägt auf ſofortige Vorladung
des Miniſteriums an. Hr. Rüder räth, erſt die Tagesordnung zu erle-
digen welchem Vorſchlage Hr. Hoffbauer mit Heftigkeit widerſpricht.
Hr. Umbſcheiden weiſt auf die dringenden Ereigniſſe in der Pfalz hin,
Hr. Heiſterbergk auf den noch fortwährenden Kampf in den Straßen
von Dresden. Hr. Plathner: Es handelt ſich darum, ob wir die Ta
gesordnung erledigen und dem Minifterium dadurch für ſeine wichtigen
Berathungen einige Stunden Zeit laſſen wollen. Die Linke drängt ſich
gegen die Tribüne indem ſie den Redner durch unmittelbare Zwiſchenre-
den unterbricht. Hr. Schmidt von Löwenberg: Die Truppen, die das
Reichsminiſterium in die Pfalz geſendet hat, ſind geſchickt zur Unter-
drückung der anarchiſchen Bewegung ſo geht man um mit dem

„Blute des Volkes! Wüthendes Geſchrei der Entrüſtung und Lärmen,
unter welchem der Reichskriegsminiſter Hr. v. Peucker eintritt.

Vicepräſident Hr. Bauer: Eine der Anrufungen betrifft die ſächſi
ſchen Verhältniſſe. Jch ſtelle die Frage, ob die Dringlichkeit der Anru-
fung anerkannt wird. Die nöthige Anzahl von Mitgliedern erhebt ſich
nicht für die Dringlichkeit. Bewegung furchtbarer Empörung folgt nach
dieſer Entſcheidung von der linken Seite des Hauſes. Vicepräſident Hr.
Bauer: „die Handhabung des Vorſitzes, die Berathung überhaupt wird
durch ſolch ein Gebahren unmöglich. Jch hebe deshalb die Sitzung auf.
Jch vertage ſie bis Donnerstag.“

Darauf drängt ſich die Linke mit dem Rufe gegen das Bureau: „„das
iſt Verrath! wir weichen nicht. Geht Jhr, ſo ſetzen wir allein die Sitzung
fort Nachdem das Getöſe eine Zeitlang fortgewährt hat, ohne daß ir-
gend Jemand den Saal verläßt, tritt eine allgemeine Stille ein bei dem
Erſcheinen des Präſidenten Hrn. Eduard Simſon auf der Tribüne und
wirklich gelingt es ihm den Sturm zu beſchwören: Nachdem der Herr
Vicepräſident Bauer die Sitzung aufgehoben und bis Donnerstag vertagt
hat, ſo benutze ich die zufällige Anweſenheit der Mitglieder der Reichsver-
ſammlung in dieſem Raume zu der Ankündigung daß 110 Mitglieder
ſchriftlich eine außerordentliche Sitzung verlangt haben. Unſerm Beſchluſſe
vom 30. April gemäß muß dieſem Antrage gefügt werden und ſo lade
ich Sie ein, heute Mittags 12 Uhr zu derſelben hier zu erſcheinen.“ Bei-
fall wornach ſich die Verſammlung trennt.

Außerordentliche Sitzung Mittags 12 Uhr.
Der Präſident Hr. Ed. Simſon eröffnet die Sitzung bald nach 12

Uhr Mittags mit der Austrittsanzeige des Hrn. Oſterrath aus Danzig.
Es liegen fünf, die Verhältniſſe der baieriſchen Rheinpfalz betref
fende Anrufungen vor. Nachdem die Dringlichkeit derſelben anerkannt iſt,
erfolgt die Verleſung der Jnterpellation des Hrn. Schoder: wegen des
Durchmarſches baieriſcher Truppen durch Württemberg zur Unterdrückung
der Bewegung der Pfalz für die Reichsverfaſſung und ob dieſer Durch-
marſch ungehindert Statt finden ſolle

der Anrufung von Hrn. Schlöffel: über die Abſendung preufßiſcher
verfaſſungsfeindlicher Truppen in die Pfalz

des Hrn. Umbſcheiden: ebenfalls wegen des in letzter Nacht in die
Rheinpfalz abgeſendeten preußiſchen Militairs, wegen der Verwahrung,
die der baieriſche Bevollmächtigte gegen Abſendung eines Reichskommiſ-
ſairs eingelegt haben ſoll und wie dem Bürgerkriege in der Pfalz vorge-
beugt werden ſolle

des Hrn. Würth von Sigmaringen:
ſendungen in der Pfalz.

Die Anrufung Hrn. Nauwercks endlich wird zurückgenommen.
Da die Angelegenheit des Königreichs Sachſen ebenfalls als eine dring-

liche anerkannt wird, ſo erfolgt ferner die Verleſung der Anfrage der
Herren Erbe, Heiſterbergkt und Genoſſen: wegen des Einmarſches
der Preußen in Sachſen, und ob das Reichsminiſterium geſonnen ſei, dem
Staate Sachſen thatſächliche Hülfe dagegen zu leiſten. Jn derſelben Rich-
tung bewegt ſich die zweite Anfrage des Hrn. Venedey.

Der Präſident des Reichsminiſteriums Hr. v. Gagern, erſcheint
auf der Tribüne. Der Redner bedauert zunächſt die Aufregung, die heute
morgen über die Abweſenheit des Miniſteriums entſtanden ſei, und recht
fertigt letztere. Was die Haltung des Miniſteriums zu der Bewegung in
Deutſchland anlangt, ſo will Hr. v. Gagern morgen, ſpäteſtens über-
morgen darüber Mittheilung geben. Die Verhältniſſe in Sachſen betref
fend, ſo hat Hr. v. Watzdorf das ihm durch Hrn. v. Wydenbrugk
überbrachte Reichskommiſſariat abgelehnt, und iſt Hr. Briegleb aus
Koburg zu ſeiner Stellvertretung abgeſandt worden. Der Reichsminiſter
erſucht, deſſen Berichte zu erwarten.

Reichskriegsminiſter Hr. v. Peucker:

ebenfalls über die Truppen-

Meine Herren, auf die Jn-
terpellation des Hrn. Abgeordneten Schoder habe ich zunächſt Folgendes
zu erwidern: Sowohl nach der alten Bundesverfaſſung als nach H. 13
der neuen Reichsverfaſſung hat jeder Einzelſtaat die freie Verfügung über
ſeine bewaffnete Macht in ſoweit, als ſolche nicht für den Dienſt des Reichs
in Anſpruch genommen wird. Die Centralgewalt hat dem nach der Pfalz
entſendeten Reichskommiſſair, behufs Wahrung des Reichsfriedens auch
die bewaffnete Macht daſelbſt zur Verfügung geſtellt. (Langer Beifall.)

Auf die Anrufung des Herrn Schlöffel erkläre ich Folgendes. Dem
Reichskriegsminiſterium iſt bekannt, daß in der Perſon des Abgeordneten
Eiſenſtuck ein Reichskommiſſär in die Pfalz geſendet worden iſt, wel
cher den Auftrag erhalten hat, ſich zur Aufrechthaltung oder Wiederher-
ſtellung der Herrſchaft der Geſetze mit den Militär- und Civilbehörden in
Verbindung zu ſetzen und Fürſorge zu treffen, damit die von einem fich
ſelbſt konſtituirten Landesvertheidigungs- Ausſchuß gefaßten Beſchlüſſe, wel
che in den Wirkungskreis der beſtehenden geſetzlichen Behörden eingreifen,
wieder aufgehoben werden, oder erforderlichenfalls ſolche von Reichswegen
ſelbſt aufzulöſen (Links Ziſchen) und Alles vorzukehren, was die allgemeine
Sicherheit und Wohlfahrt Deutſchlands dort fordern. Der Kommandant
der Reichs und Grenz- Feſtung Landau zeigt durch einen hierhergeſandten
Offizier in der Nacht vom 6. zum 7. d. M. an, daß der gegenwärtige Be
ſtand des ihm anvertrauten Reichsplatzes die nöthige Gewähr für die Er-
haltung deſſelben nicht mehr darbiete, daß die einberufenen Beurlaubten
dem an ſie ergangenen militäriſchen Befehl nicht gehorcht und nicht ein-
gekommen ſeien (links Beifall, Ziſchen rechts) daß der nach ein ge-
gangener Meldung bekannt gewordene Aufenthalt aus-
ländiſcher Offiziere an der franzöſiſchen Grenze zu Be-
ſorg niſſen Veranlaſſung geben (hört!) und daß vorausge-
ſetzt werde, daß der Reichs- und Grenzfeſtung Landa,u ir-
gend ein Handſtreich drohen könne (hört.. Der Komman-
dant habe ſich daher genöthigt geſehen, nach Maßgabe des dort
gültigen franzöſiſchen Geſetzes vom 24ſten December 1811, die Fe-
ſtung in den Kriegszuſtand zu erklären und trage auf unver-
zügliche Verſtärkung der Garniſon des Platzes demzufolge bei der Reichs-
gewalt an. Die proviſoriſche Centralgewalt hat in Erfüllung ihrer Pflicht,
die dem Reiche gehörige Reichs- und Grenzfeſtung Landau in ihrem Be-
reich gegen jeden Angriff er komme woher er wolle für das Reich ſicher
zu ſtellen, die Verſtärkung des Platzes mit 2 Bataillonen derjenigen Trup-
pen verfügt, welche am nächſten in Bereitſchaft ſtanden, und dazu ein
Bataillon der im Reichsdienſt ſtehenden Beſatzung der Reichsfeſtung Mainz
und ein großherzoglich Badiſches Bataillon von Mannheim beſtimmt. Die
gedachten beiden Bataillone haben keine andere Beſtimmung, als die Wah-
rung des gedachten Reichs-Platzes. Andere Truppen ſind von Reichswegen
nicht nach der Pfalz geſendet.

Jn Folge dieſer Anrufungen und der darauf ertheilten Antwort ſtel-
len die Herren Ludwig Simon und Vogt den Antrag: Jn Erwägung,
daß die Volkserhebungen in der baieriſchen Pfalz und in Sachſen die
Durchführung der Reichsverfaſſung zum Gegenſtand haben daß daher der
Reichsfrieden durch Unterſtutzung dieſer Erhebungen gegen die renitenten
Regierungen, nicht aber durch Bekämpfung derſelben zu bewirken iſt,
aus dieſen Gründen beſchließt die National-Verſammlung:

die Volkserhebungen in Sachſen und der baieriſchen Pfalz ſind „ur
Durchführung der Reichsverfaſſung thatkräftig zu ſtützen und zu ſchützen.

Die Antragſteller wollen ihren Antrag als einen dringlichen behandelt
und die Berathung darüber auf die morgende Sitzung 10 Uhr Vormit-
tags unter Schließung der heutigen vertagt ſehen.

Herr Schmidt von Löwenberg verwahrt' ſich gegen den Schluß der
Sitzung, denn er hat mit mehreren Genoſſen einen Antrag eingebracht,
das Reichsminiſterium des Kriegs in Anklageſtand zu verſetzen eben ſeines
Verfahrens gegen die Rheinpfalz wegen.

Die Antragſteller legen dieſem Verlangen nachſtehende Urkunde in be-
glaubigter Abſchrift zu Grunde

Frankfurt a. M. d. 6. Mai 1849. Das Reichskriegsminiſterium des
Kriegs an das Kommando der Großherz. Badiſchen Truppen zu Mann-
heim. Das Kommando der großherz. badiſchen Truppen zu Mannheim
wird hierdurch erſucht, Angeſichts dieſes zur Sicherung der Reichsfeſtung
Landau, gegen die in der Pfalz ausgebrochene anarchiſche Schilderhebung,
welche dieſen wichtigen Grenzplatz ernſtlich bedroht, durch Eiſenbahn eines
der beiden dort beſtehenden badiſchen Bataillons, mit Zurücklaſſung der
noch ganz unbrauchbaren Rekruten und durch Marſch einer Eskadron des
dortigen Dragonerregiments nach Landau zu ſenden und zur Verfügung
des dortigen Gouvernements zu ſtellen, bis deſſen Ablöſung durch ander-
weitige Truppen möglich wird. Der Reichskriegsminiſter Peucker. Für
die richtige Abſchrift Mannheim, 7. Mai 1849. Der Garniſonskomman-
dant Roggenbach, Oberſt.

Herr Schmidt verlieſt dieſen Antrag, wornach ſich das Reichskriegs-
miniſterium des Verraths am Volke ſchuldig gemacht, und das Geſammt-
miniſterium ſofort den Rückzug ſämmtlicher Reichstruppen aus der Pfalz
zu verfügen hat. Von den Herren Dietſch und Schütz liegt ein glei-
cher Antrag auf in Anklageverſetzung des Reichskriegsminiſteriums vor.
Beiden Anträgen wird vom Hauſe die Dringlichkeit abgeſprochen,
worauf fie von den Antragſtellern zurückgezogen werden. Dahingegen
wird der oben mitgetheilte Antrag der Herren L. Simon und Vogt
als ein dringlicher anerkannt, und ſeine Berathung auf die morgende
Vormittageſitzung unter Schließung der heutigen Sitzung anberaumt.
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folgung die Verſammlung bald die Geſtalt eines Convents annehmenConſtitutioneller Verein des Saalkreiſes.

Beiderſee, d. 3. Mai. Jn der Sitzung des konſtitu
tionellen Vereins wird der Erlaß einer öffentlichen Erklärung des Ver
eins beantragt, welche ſich beiſtimmend zu den Beſchluſſen der Frank
furter Verſammlung ausſpreche und die Auflöſung der zweiten preußi
ſchen Kammer mißbillige. Es ſprechen verſchiedene Mitglieder für und

egen dieſen Antrag. Die Gegner deſſelben ließen der Frankfurter Ver
ammlung die vollſte Gerechtigkeit wiederfahren, weil dieſelbe unter den

gegebenen ſchwierigen Verhältniſſen das Mögliche durchgeſetzt und im
vergangenen Jahre faſt allein die Geſetzlichkeit und Ordnung in Deutſch-
land aufrecht erhalten habe auch billigten dieſelben keineswegs die
Auflöſung der zweiten preußiſchen Kammer, hielten dieſe Maßregel
vielmehr für höchſt bedenklich und beklagenswerth. Sie waren indeſſen
egen den Antrag, weil zunächſt abgewartet werden müſſe, ob dieFrankfurter Verſammlung die Haltung und Mäßigung, welche ſie bis

her ſo rühmlich bewahrt habe, auch jetzt bei dem eingetretenen Con
flikte mit den größeren deutſchen Fürſten nicht verleugnen werde; dennwenn dieſelbe ſich jetzt zu extravaganten Beſchlüſſen hinreißen laſſen

und dadurch das konſtitutionell-monarchiſche Prinzip gefährden ſollte,
ſo kann man ihr fernerhin nicht mehr Beifall zollen, ihr fortan nicht
mehr Vertrauensadreſſen votiren; die Beſchlüſſe aber, welche die Na
tional Verſammlung am 30. v. M. gefaßt habe, deuteten darauf hin,
daß in Frankfurt jetzt Beſtrebungen die Oberhand hatten welche ge
gen das monarchiſche Prinzip ſelbſt gerichtet ſeien und bei deren Ver-

J J „SJ„Sgnngmm——*-——mmJ“d2d

werde, der neben ſich in Deutſchland keine Gewalten kenne, auf weRückſicht zu nehmen ſei. ß t weiche
Was nun aber die Auflöſung der zweiten preußiſchen Kammer be

trifft, ſo wird gegen den geſtellten Antrag geltend gemacht, daß dieſeMaßregel, was weder der Antragſteller, Je irgend Einer der Anwe-
ſenden beſtreiten mochte, ein vollkommen legaler Akt ſei, eine Zurück
nahme derſelben aber geſetzlich nicht zuläſſig erſcheine, eine öffentliche
Erklärung des Vereins über dieſelbe um ſo weniger motivirt ſei, als
ja in dieſer Auflöſung eine Appellation an die Stimme des Volks lie
ge, dieſes alſo durch ſeine Wahlen Gelegenheit haben werde, der Re
gierung zu zeigen, ob dieſelbe wohlgethan habe, die Verſammlung auf
zulöſen oder nicht.

Bei der Abſtimmung erhob ſich für den Antrag nicht die Majori
tät der Verſammlung.

Schließlich ward beſchloſſen, die nächſte Sitzung in der Weintraube
am 11. d. M. zu halten, weil der Verein am 11. Mai 1848 als ſolcher
zuſammengetreten war, auf dieſen Tag alſo ſein Stiftungsfeſt fällt.

Hoffentlich wird die erſte Jahresfeier des Vereins, welcher zu ſei-
nen Mitgliedern alle Einſaſſen des Saalkreiſes rechnet, die ſich zu den
konſtitutionell monarchiſchen Anſichten welche der Verein in ſeinem
Programm vom 12. Sept. v. J. niedergelegt hat, bekennen recht zahl
reich beſucht ſein.

Se

Bekanntmachungen.
Sämmtliche pferdehaltende Einſaſſen

des Saalkreiſes, welche geneigt ſein ſoll-

oberen Etage des hieſigen Rathhauſes an
den Meiſtbietenden verſteigert werden.

Halle, den 8. Mai 1849.
Der Magiſtrat.

Der Wollmarkt in Deſſau wird in
dieſem Jahre Donnerstag und Freitag

den 14. und den 15. Juni
abgehalten.

ten, zur Mobilmachung der Landwehr
taugliche Pferde gegen die geſetzliche Taxe
freiwillig zu geſtellen, werden hierdurch
aufgefordert, ſolche

den 14. d. M. Vormittags 8 Uhr
am grünen Hofe vor Halle zu ſtellen, und 4 Uhr ſtattfinden.
ein darüber ſprechendes Nationale mir vor-
zulegen.

Bekanntmachung.
Der Verkauf, reſp. Verpachtung des

Jahn'ſchen Gaſthofs und der dazu geho-
rigen Grundſtücke wird
Gaſthofe ſelbſt am 15. d. M. Nachmittags

Bernburg, am 6. Mai 1849.
Der Advocat Dr. Habicht.

Zur Bequemlichkeit der Woll Produ-
zenten und Einkaufer ſind die fruhern Ein-
richtungen fur dieſes Jahr ebenfalls ange-
ordnet, auch haben die Hebeſtellen des Lan
des wegen der Chauſſee und Bruckgeld-
freiheit wahrend dieſer Tage bereits Jn-
ſtruction erhalten.

im genannten

Halle, den 10. Mai 1849.
Der Landrath des Saalkreiſes 10 beiv. Baſſewitz.

Alte abgelagerte Varinasblatter, à t
Meßmer Timmler,

Alter Markt Nr. 700.

Deſſau, den 21. April 1849.
Herzogl. Anhalt. Regierung.

Abtheilung des Jnnern.
Plötz.

Bekanntmachung. Von der Leipziger Meſſe erhielt ich eine große Partie Sommerzeuge fur Herren

Vormittags von 9 oder 10 Uhr ab regel-
maäßig (mit wenigen Ausnahmen) ſtattfin-

14. d. M. Nachmittags um 2 Uhr in der

Zur allgemeinen Kenntniß wird gebracht,
daß bei dem unterzeichneten Gericht an
Gerichtsſtelle (kleine Steinſtraße Nr. 214)
öffentliche mündliche Verhand-

lungen1) in Criminalprozeſſen (eine Treppe
hoch Zimmer Nr. 7) Montags, und

2) in Unterſuchungen (uüber den Hof
weg eine Treppe hoch, Zimmer Nr. 42)
Donnerstags,

den, und daß die hierzu beſtimmten Sa-
chen, unter Angabe der Terminsſtunden,
jedesmal drei Tage zuvor durch Aushang
vor dem Audienzzimmer bekannt gemacht
werden.

Halle a/S., am 3. Mai 1849.
Königl. Preuß. Kreisgericht.

v. Koenen.
D

CEirca 28 Centner alte Akten ſollen am

zu Sommerrocken paſſend, als auch zu Haus Schlaf- und Comtoirroöcken zu den noch
nie gehört billigem Preiſe die Elle 2 verfertigter Rock, Beinkleid und Weſte
1 A 22 alle anderen fertigen Sommerroöcke von 1 A 12 an, Schlaf-
röcke von gutem dauerhaften Drell, gut und dauerhaft gearbeitet von 1 A 20
an, wie ſchon längſt bekannt, am billigſten bei Wittwe H. Ernsthal.

Die eleganteſten Steppdecken von 1 20 an von ſeidenem Stoff zu
6 bis 7 Matratzen ſehr billig, und Steppröcke von 1 2 10 an da
ich dieſe Sachen fabrikenmäßig betreibe, kann jeder Auftrag von dieſen Sachen bin-
nen 24 Stunden pünktlich ausgeführt werden bei

Wittwe H. Ernsthal Kleinſchmieden und große Steinſtraßenecke.

Türkiſche Wollenmouſſeline zu Mantillen und Kleidern paſſend, als auch eine
große Auswahl ſchön karrirte wollene Stoffe äußerſt billig und geſchmackvoll Fut-
terkattune aller Farben, die Elle 1 6 bei Wittwe H. Ernsthal.

Mantillen, Viſites und Frühjahrsmäntel
nach neueſter Façon in bunt und ſchwarzem Atlas, Moire und Taffet von 4
an, als auch in allen wollenen Stoffen zu 3 bei

Wittwe H. Ernsthal, Kleinſchmieden und große Steinſtraßenecke.

Verſicherungen gegen Hagelſchaden für die
„Neue Berliner Hagel-Aſſeeuranz- Geſellſchaft

nimmt fortwährend an der Agent C. G. Brutſchke in Bibra.



Jn dem Hauſe große Märkerſtraße Nr.
410 iſt die untere Wohnung zum 1. Octo-
ber e. zu vermiethen; auch ſind daſelbſt
zwei Keller, ein Pferdeſtall, Schuppen
und Böden ſofort zu vermiethen und das
Nähere bei dem Hausmann Moritz par-
terre rechts zu erfahren. t
T t 1
Sonntag den 13. Mai ladet zum Vo-

gelſchießen und Ball ganz ergebenſt ein

ne t i Friedrich Thote,
Schießhauswirth in Zörbig.

Friſch gebrannter Kalk Montag den 14.
und Donnerstag den 17. bei Lies kau und
in Halle beim Mauermeiſter Stengel.

Ausgezeichnet fetten ſtarken geräuch.

Rheinlachs empfiehlt
G. Goldſchmidt.

Sehr fetten Rhein
lachs empfing und em
pfiehlt das Pfund fur
25 Sgr.

F. Eppner.
Ein wo moglich unverheiratheter Hofe-

meiſter wird ſofort geſucht. Das Naä-
here bei Schmidt, Brunnenplatz Nr. 1425.

Halliſche berittene Bürgerwehr.
Die Kameraden der berittenen Bür-

gerwehr verſammeln ſich heute Abend
punkt 5 Uhr in der Stadt Hamburg;
ich erſuche ſämmtliche Kameraden puünkt-
lich nach unſerem Statut zu erſcheinen.

G. Heine, Commandeur.

Aufforderung und Bitte!
Unſer Abgeordneter zur 2ten Preußi-

ſchen Kammer, Herr Paſtor Hildenha-
gen zu Quetz, wird unſerm allgemeinen
ſehnlichen Verlangen gemäß hierdurch ganz
ergebenſt erſucht, ſo bald als nur moglich,
in hieſiger Stadt eine Volksverſammlung
zur Belehrung über den jetzigen Stand
der ſtaatlichen, bürger und bauerlichen
Verhaltniſſe, wie es der Abgeordnete Hr.
Aſſeſſor Schulze von Delützſch hier
unaufgefordert gethan hat, gefaälligſt ab
halten und Tag und Stunde, drei Tage
vorher, darüber beſtimmen zu wollen.

Gräfenhainchen, den 9. Mai 1849.
Sämmtliche für die wahre Volks-

freiheit glühende Urwähler.
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Kurheſſiſche Allgemeine Hagel-Verſicherungs-Geſellſchaft zu Caſſel. erung
Den geehrten Mitgliedern dieſer Geſellſchaft diene hiermit zur gefälligen Nach

richt, daß ich die von der Direction mir übertragene General Agentur für den Re
gierungsbezirk Merſeburg niedergelegt habe.

Halle a S., am 1. Mai 1849. Schreiber.
Bekanntmachung.

Mit dem 14. d. Mts. ſtellen wir die ſeit dem 15. October vo
rigen Jahres auf unſerer Bahn beſtandenen Nachtzuge ein. Es

z treten zugleich die Tarifermaßigungen nach unſerer BekanntmachungW S vom 11. October pr. außer Kraft.
Magdeburg, d. 9. Mai 1840.

Direktorium
der Magdeburg Cöthen- Halle Leipziger Eiſenbahn Geſellſchaft.

Jn Halle bei Pfeffer (Schwetſchkeſche Sort.-Buchh.) Mer-
ſeburg bei Garcke Eisleben bei Reichardt Leipzig bei Reclam
Torgau bei Wienbrack und in allen Buchhandlungen iſt zu haben:

Zur Unterhaltung und Wiedererzählung iſt das beliebte Buch in Achter!!
7000 Exemplare ſtarker Auflage zur Anſchaffung zu empfehlen:

Fr. Rabener,

Knalle r e n,oder Du ſollſt und mußt lachen.
Enthaltend (356) intereſſante Anekdoten der neueſten Zeit zur
Aufheiterung in Geßeuſcraſten e Reiſen, Spaziergängen

un et aſel.Preis IO Sgr.
Mit wahrem Vergnügen wird man in dieſem witzreichen Buche leſen und über

die naiven Einfalle baucherſchuütternd lachen müſſen. Enthalt Anekdoten von
und für alle Stände, und beſonders von fürſtlichen Perſonen.

Erneuerte Einladung
zur

Thierschau und Ausstellung landwirthschaftlicher und gewerb-
licher Erzeugnisse und Geräthe.

Nach früherer öffentlicher Bekanntmachung wird der Verband der landwirth-
schaftlichen Vereine in der Provinz Sachsen und den Anhaltinischen Landen am
31. Mai und 1. und 2. Juni d. J. hieselbst die angekündigte fünfte Generalver-
sammlung halten, hiermit auch am letztbhemerkten Tage eine Thierschau und
Ausstellung landwirthschaftlicher Geräthe verbinden, woran sich in freundlicher
Vereinigung die hiesigen und andere Gewerbevereine mit einer vierzehntägigen
Ausstellung der mannigfaltigen Gegenstände ihrer Betriebsamhkeit anschliessen werden.

Die Versammlung findet in dem am Domplatze unter der Bezeichnung Hotel
de Prusse belegenen Gasthof des Herrn Spendelin statt und daselbst wird auch
über Ort und Zeit der Thierschau und Ansstellung Auskunft ertheilt, so wie auch
auf postfreie zeitige Bestellung für ein gewünschtes Unterkommen möglichst ge-
sorgt werden.

Sonach werden alle Gönner und Beförderer landwirthschaftlicher und gewerbli-
cher Betriebsamkeit ersucht, jene gemeinnützige Veranstaltung nicht nur durch
einen zahlreichen Besuch, sondern auch durch eine reichliche Zuführung zur Aus-
stellung geeigneter Gegenstände freundlich zu unterstützen, deren Anmeldung je-
doch zu den erforderlichen Aufstellungseinrichtungen spätestens bis zum 26. d. M.
postfrei unter Adresse des unterzeichneten Vereins zu bewirken und in Ansehung
deren es im Zwecke des Unternehmens nicht bloss auf Musterstücke, sondern
überhaupt auf Gegenstände ankommt, welche den Stand der landwirthschaftlichen
und gewerblichen Betriebsamkeit in unserer Provinz erkennen lassen,

Halberstadt, den 4. Mai 1849.
I. A. Der lIandwirthschafſtliche Verein hieselbst.
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Coneert.

Waffen zuſammen.

Nutzholz-Empfehlung.
Hiermit erlaube ich mir mein bedeuten-

des Lager buchene, eichene und Peſonders
kieferne, ſehr kiehnige reine Kernbohlen
von 3“, 21 2“ und 11 Zoll ſtark,24 bis 30 Zoll breit, wie auch ſehr ſchöne

trockene Bretter zur gefälligen Abnahme
zu empfehlen, wobei ich die moglichſt bil-
ligſten Preiſe zu ſtellen und bei Baarzah-

lung einen anſehnlichen Rabatt zu gewäh-
ren verſpreche.

Mühle zu Raguhn bei Deſſau,
im Mai 1849.

F. Liebe.

Bad Wittekind.
Sonntags Mittwochs und Freitags

Vereinigtes Muſikchor.

Reſtauration von H. Linke.
Heute muſikaliſche Unterhaltung.

Heute Vormittag 8 Uhr Schluß

der Hartig'ſchen Auection Leip-
zigerſtr. Tr. 396. Brandt.

Einen Lehrling ſucht ſofort der Buch-
bindermeiſter W. Schneider in Halle,

kl. Schlamm Nr. 969.

Ein Kellnerburſche kann ſofort in Dienſt
treten bei Ratſch in Boöllberg.

Einladung.
Zum Tanzpvergnugen nächſten Sonn-

tag, als den 13. d. Mts., lade ich meine
Freunde und Bekannten ergebenſt ein.

Eichardt,
Gaſthof „Zur Fortuna.“

Teutſchenthal, den 11. Mai 1849.

H. W. Schmidt, Ranniſche Straße
Nr. 497, empfiehlt:
Plan von Dresden ſauber in

Stahl geſtochen. (Laden-Preis 15
à 2

Auction.
Heute Nachmittag 1 Uhr im Auc-

tionslokale, große Ulrichsſtraße Nr. 20,
Verſteigerung von Gold und Silberſachen,
f. Kleidungsſtücken und Waſche, ſehr gut-
gehaltenen Sophas Büreau, Kleider
ſchrank, Tiſche, Stuhle c. Brandt.

Die Veteranen Compagnie tritt nach
ſten Sonntag Nachmittags 31/ Uhr mit

Es wird erwartet,
daß die Kameraden zahlreich erſcheinen.
Der Stellungsplatz iſt im bekannten Schul
hof. Der Zugführer Jahn.
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e Wennam s,Lebens und PenſionsVerſicherungs Geſellſchaft
zu Hamburg.

Grund-Kapital: Eine Million Mark Vanco. 4.
Wenn ich die oben bezeichnete Geſellſchaft zur geneigten Theilnahme dem Publi-

kum dringend empfehle, ſo geſchiehet dies weniger in meinem Jntereſſe, als Vertre-
ter derſelben, ſondern ich halte mich dazu um ſo mehr verpflichtet, weil dieſelbe durch
ihre liberalen Grundſätze einem längſt gefühlten Bedürfniſſe, den Beitritt
möglichſt zu erleichtern, abhilft.

Jhre Bedingungen zeichnen ſich vor jeder bis jetzt beſtehenden derartigen Anſtalt
aus, daher ich einem Jeden, der ſeine Hinterbliebenen nach dem Tode vor Sorgen,
ja wohl oftmals vor Mangel an dem Nothigſten ſchützen will, nur rathen kann, ſich
der obigen Geſellſchaft anzuſchließen.

Zur Annahme von Verſicherungsanträgen bin ich ſtets bereit, und ſtehen Pro
ſpecte ſowie die nöthigen Formulare unentgeldlich zu Dienſten, bin auch außer
dem gern erbötig, jede zu wünſchende nähere Auskunft zu ertheilen

Halle a/S. im Monat Mai 1849. Schreiber,
GeneralAgent fur den Reg.-Bez. Merſeburg.

Colomia,
Kölniſche FeuerVerſicherungs- Geſellſchaft.

Ein Auszug aus dem Protocolle der am 17. d. M. ſtattgehabten General-Ver
ſammlung der Geſellſchaft liegt bei dem unterzeichneten Haupt Agenten, ſo wie bei
den Agenten ſeines Bezirks, zur Mittheilung an Jeden, der ſich für die Anſtalt in
tereſſirt, bereit.

Hier genüge die Andeutung, daß die Colonia ihren günſtigen Geſchaäftsſtand
dazu benutzt hat, um ihren Reſervefonds anſehnlich zu verſtärken.

Halle a/S. im April 1849. Schreiber,HauptAgent.

Ködel, Agent zu Bitterfeld.
Schröter, Agent zu Brehna.
Eißner, Agent zu Delitzſch.
Danneberg, Agent zu Düben.
Tuve, Agent zu Eilenburg.
Conrad, Agent zu Gräfenhainchen.
Kamprath, Agent zu Lauchſtedt.
Steckner, Agent zu Lützen.
Dietzſchold Agent zu Merſeburg.
Lindau, Agent zu Schaafſtedt.
Hering sen., Agent zu Schkeuditz.
Reinhardt, Agent zu Zörbig.

Nömiſcher Cireus
von

Alessandro Guerra aus Rom,
vor dem Steinthore in der Amtmann Heine'ſchen Reitbahn.

Heute, Freitag, findet die ſchon angezeigte erſte große Vorſtellung
Kaſſenöffnung 6 Uhr. Anfang 7 Uhr.

Preiſe der Plätze: Iſter Platz 15 ter Platz 10 Zter Platz
5 Kinder unter 10 Jahren zahlen auf dem ſten und 2ten Platze die Hälfte.)

Außerdem werden nur noch 3 Vorſtellungen, als den Sonnabend,
Sonntag und Montag in ſteter Abwechſelung gegeben werden. Pro
gramme der jedesmaligen Vorſtellung ſind an der Kaſſe zu haben.

Friſche große lebende Seekrebſe myfiehlt

ſtatt.

C. Kramm.
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Hagel-Verſicherungs- Geſellſchaft zu Berlin.
Obige Geſellſchaft iſt auf Gegenſeitigkeit und ungehemmte Selbſtverwaltung gegründet. Sie hat mit der im Jahre

1847 durch Miniſterial Reſcript vom 10. Mai landespolizeilich beſtätigten Deutſchen Hagel- Verſicherungs-Geſell-
ſchaft für Gärtnereien zu Berlin, bei völlig geſonderter Buch und Kaſſenführung, eine gemeinſchaftliche Direktion
und Verwaltung, und trägt zu den allgemeinen, beide Geſellſchaften betreffenden Verwaltungs und Betriebs-
Koſten im Verhaltniß des verſicherten Kapitals bei. Die hierdurch bedingte Billigkeit der Verwaltung, die Beſchrankung
der Nachſchuß Verbindlichkeit auf die einfache Prämie, und die mäßigen Saätze des Tarifs, namlich:

a) für Halm und Hülſenfruchte
b) Oel- und Handelsgewächſe 1
c) Taback 4

von jedem Hundert der Verſicherungsſumme, empfehlen den Herren Landwirthen dieſe Geſellſchaft zur Verſicherung aller Gat-
tungen von Feldfruchten.

Der unterzeichnete General Agent, bei welchem die Statuten gratis ausgegeben werden nimmt Anmeldungen bis
zu 100 A herab an und fertigt die Verſicherungs- Formulare und Policen ſofort aus.

Als Agenten der Geſellſchaft fungiren

im Regierungsbezirk Magdeburg:
die Herren Haſeloff Comp. in Ferß
der Herr Poſtſekretair Boßmann in Egeln,

Theodor Gittermann in Gardelegen,
Carl Saalwächter in Gommern,
C. Kux in Halberſtadt,
Thielecke in Neuhaldensleben
J. C. Reckling in Wollmirſtedt;

im NRegierungsbezirk Merſeburg:
der Herr Albert Vertram in Alsleben a/S.,

E. W. Werner in Artern,
Friedr. Loth in Bibra,
Kaſſen Aſſiſtent Ködel in Bitterfeld
Friedrich Schröter in Brehna,
C. W. Bretſchneider in Cölleda,
Fr. Harras in Cönnern,
Hugo Eißner in Delitzſch,
Aspotheker Lange in Dommitzſch,

e Albert Danneberg in Düben,
Auguſt Junge in Eckartsberga,
Jul. Ludw. Tuve in Eilenburg,
Wilh. Heine in Eisleben,

Brohmer in Freiburg a U.
C. Conrad in Gräfenhainchen,

F. W. Heddrich in Hettſtedt,
Ferd. Glau in Herzberg,
Carl Stöpel in Heldrungen,

2 F. W. Dalchow in Halle a/S.,
Apotheker Mechſner in Jeſſen,
Otto Hayner in Kemberg,

Halle a/S., im Monat Mai 1849.

V v v

der Herr Ludwig Rummiel in Lauchſtedt,
e Rathmann Wengler in Liebenwerda,

Reinhold Steckner in Lützen,
Hauptmann Meyer in Löbejün,
Albert Dietzſchold in Merſeburg,
M. A. Tornow in Mühlberg,
2A. H. Vogel Comp. in Naumburg a/S.,

Mnuag. Aſſeſſor Sachſe in Rebra,
Kaämmerer Hönack in Ortrand,
Kanzliſt Herbſt in Oſterfeld,
C. F. Möbius in Prettin,
Adolph Schreyer in Pretzſch a/S.,
Gottl. Friedrich in Querfurt,
J. H. Lindau in Schaafſtedt,
F. A. Jungmann in Sangerhauſen
C. A. Hering sen. in Schkeuditz,
Feldmeſſer Kretſchmar in Schlieben,
Wilh. Hädicke in Schmiedeberg i/S.,
Adolph Schultz in Torgau,
C. G. Graun in Weißenfels,

e V. Touchy in Wettin a/S.,
Polizeiſekretair Vogel in Wittenberg,
Franz Zürkler in Zahna,
C. F. Jahn in Zeitz,

e Mnuag. Aſſeſſor Reinhardt in Zörbig;

im Negierungsbezirk Erfurt:
der Herr Alfred Topf, Handelsgärtner in Erfurt

in den Herzogthümern Anhalt:
der Herr A. L. Siedersleben in Deſſau.

Schreiber,
General Agent für die Provinz Sachſen und die Herzogthümer Anhalt.

Gebauerſche Buchdruckerei.
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